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Verbandsgemeinde  
stellt Klimaschutzmanagerin ein

Klimaschutz wird in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg großgeschrieben

Seit Anfang Mai steht Helena Frink als Klima-
schutzmanagerin im Dienst der Verbandsge-
meinde Bad Marienberg. Sie wird künftig die Ein-
richtungen der Verbandsgemeinde, aber auch der 
Stadt und der Ortsgemeinden im Hinblick auf Kli-
maschutz prüfen und gemeinsam mit den Gremien 

Maßnahmen aus dem vorhandenen Klimaschutz-
konzept umsetzen und das Konzept fortschreiben.
„Wir freuen uns, eine junge und hochqualifizierte 
Kraft für unser Team gewonnen zu haben“, stellte 
Bürgermeister Andreas Heidrich zufrieden fest.

Verbandsgemeindeverwaltung

Foto: Röder-Moldenhauer  
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Überfall - Polizei  ..............................................................  110
Notrufnummer der Feuerwehr
und Rettungsdienst Notarzt  ............................................  112
Rettungsdienst - Krankentransport (kein Notruf  ........  19222)
Giftnotzentrale  .........................................  Tel.: 06131/19 240
oder  ..............................................................  06131/232 466

■■ Ärztlicher Notfalldienst
Bereitschaftsdienstzentrale Hachenburg
Standort: DRK Krankenhaus Hachenburg, Alte Frankfurter 
Str. 10, 57627 Hachenburg, Telefon: 116117 (ohne Vorwahl)
Öffnungszeiten:
Montag 19.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr
Feiertag durchgehend geöffnet
Versorgungsgebiet:
Alle Orte unserer Verbandsgemeinde Bad Marienberg.

■■ Einheitliche zahnärztliche Notrufnummer
........................................................................  0180/5040308
zu den üblichen Telefontarifen
Ansage des Notfalldienstes zu folgenden Zeiten:
Freitag und Mittwoch von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
Samstag 8:00 Uhr bis Montag 8:00 Uhr, an Feiertagen
von 8:00 Uhr bis zum nachfolgenden Tag 8:00 Uhr und
an Feiertagen mit einem Brückentag von
Donnerstag 8:00 Uhr bis Samstag 8:00 Uhr
Weitere Informationen zum zahnärztlichen Notfalldienst kön-
nen Sie unter www.bzk-koblenz.de nachlesen.
Eine Inanspruchnahme des zahnärztlichen Notfalldienstes 
ist wie bisher nach telefonischer Vereinbarung möglich.

■■ Augenärzte
Der augenärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der Rufnum-
mer 0180/5112066 zu erreichen.

■■ Tierärzte
Im Notfall ist der zuständige Tierarzt unter der Rufnummer 
jedes niedergelassenen Tierarztes zu erfragen.

■■ Notdienst-Apotheken
Unter den folgenden Rufnummern werden Ihnen drei dienst-
bereite Apotheken in der Umgebung Ihres Standortes mit 
vollständiger Adresse und Telefonnummer angesagt:
0180-5-258825 - Plz (0,14 €/pro Minute) vom Festnetz.
0180-5-258825 - Plz (max. 0,42 €/Mon.) Mobilfunknetz:
Wählen Sie einfach eine der o.g. Notdienstnummern und 
anschließend sofort die Postleitzahl des aktuellen Standor-
tes über die Telefontastatur (z.B. für Bad Marienberg 0180-5-
258825-56470).
Der aktuelle Notdienstplan ist auch auf der Internetseite 
www.lak-rlp.de der Landesapothekerkammer jederzeit abruf-
bar.
Ein Apothekenotdienst wechselt jeweils morgens um 
8.30 Uhr.

■■ Rettungsdienst/Krankentransport
Deutsches Rotes Kreuz
Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westerwald
Servicenummer aus allen Ortsnetzen  ........................  19222

■■ Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Bei Störungen in der Wasserversorgung oder der Abwasser-
beseitigung ist der Bereitschaftsdienst der Verbandsgemein-
dewerke Tag und Nacht zu erreichen unter den Rufnummern

für das Wasserwerk  .......................................  0170/1889930
für das Klärwerk .............................................  0171/7777972

■■ Entstördienst bei Notfällen und 
technischen Störungen

Stromversorgung  ............................................  0261/2999-54
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG
Ein Unternehmen der evm-Gruppe

Kabel-TV/Internet  .......................................  0261/20162-222
KEVAG Telekom GmbH

Gasversorung
wwn Westerwald-Netz GmbH  ........................  0800/6484848

Sozial- und Pflegedienste

- Anzeige -
■■ Pflegedienst Weingarten GmbH

Mittelgasse 1, Rennerod
Häusliche Krankenpflege und außerklinische Intensiv-
pflege
24 Stunden erreichbar:  ...............................  02664-990500
- Grundpflege / Behandlungspflege
- Häusliche Betreuungsangebote
- Hauswirtschaft, Menüservice
- Kostenlose Pflegeberatung
- Außerklinische Intensivpflege / Heimbeatmung

- Anzeige -
■■ Ambulanter Pflegedienst Klose

Telefon: 02664/90294

- Anzeige -
■■ DRK-Sozialstation Westerwald

- Menschlichkeit vor Ort -
Bornwiese 1, 56470 Bad Marienberg
(24-Std. Rufbereitschaft) .................................02661/95104-0
- Grund- und Behandlungspflege
- Hauswirtschaftliche Versorgung
- Betreuungsleistungen
- Tracheostoma / Portversorgung
Hausnotruf: .................................................... 02663/942755
DRK-Fahrdienst ...........................................07000-3755899
Menü-Service .................................................02663/9427-14

- Anzeige -
■■ Diakoniestation Hachenburg - Bad Marienberg

Pflegen, Beraten, Betreuen, medizinische Versorgung,
Tagesbetreuung, Hauswirtschaft und vieles mehr.
Über 40 Jahre Erfahrung-Gerne sind wir auch für Sie da!
24 Stunden erreichbar unter  ..................... Tel: 02662/9588-0

- Anzeige -
■■ Häuslicher Pflegedienst Klaus-Günter Balzer

Pflegeversicherung, Grund- und Behandlungspflege, 
hauswirtschaftliche Versorgung, Mahlzeitendienst, kos-
tenlose Pflegeberatung, Pflegenachweis nach § 37,3 
SGB XI, Krankenhausnachsorge, Urlaubs-/Verhinde-
rungspflege, 24-Stunden-Bereitschaft
Erreichbar rund um die Uhr unter Telefon: 02661/939677 
(Neunkhausen); 02662/942666 (Hachenburg); Mobil: 
0171/1712619

NOTRUFE / BEREITSCHAFTSDIENSTE
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- Anzeige -
■■ Ambulantes Pflegeteam Vital GmbH

Pflege-, Beratungs- und Entlastungszentrum Theis
- ambulante Krankenpflege und medizinische Versorgung
- ambulante Betreuung nach §45
- hauswirtschaftliche Versorgung/Leistungen
- Pflegeberatung; professionell und unverbindlich bei Ihnen 
zuhause
- Bewerbung unter: bewerbung@theis-gruppe.com
www.pflegeentlastungszentrum.de
E-mail: info@pflegeteamvital.de
Lindenstraße 9, Pottum  .....................................  02664 8803

-Anzeige-
■■ Seniorengarten „Alte Schule“

mit dem iDeeCafé, ErzählCafé, Strand- und ArtCafé
Solitäre Tagespflegeeinrichtung zur Entlastung pflegender 
Angehöriger
- Erleben Sie eine qualifizierte und liebevolle Betreuung
- Top pflegerische Versorgung durch stets fortgebildete Mit-
arbeiter
- Hauseigener Fahrdienst inkl. möglichen Rollstuhlfahrten
www.tagespflege-ideecafe.de
Email: info@tagespflege-ideecafe.de
Schulstraße 20, 56459 Pottum  ....................  02664 9975997

-Anzeige-
■■ Ambulantes Pflegeteam am Teich GmbH

„So engagiert und liebvoll wie bei Opa und Oma“
- Grund- und Behandlungspflege mit Bezugspersonen
- Liebevolle häusliche Betreuungsangebote
- Hauswirtschaftliche „Rundum Glücklich“ Versorgung
- Entlastungsleistungen nach § 45
- Bewerbungen unter: bewerbung@plege-tat.de
www.pflege-tat.de
Email: info@pflege-tat.de
Hauptstraße 40, 56459 Pottum  ..........................  02664-7571

-Anzeige-
■■ Theis Behaglich Wohnen GmbH & Co. KG

„Senioren und behindertengerechtes Wohnen im Wes-
terwald“
- Senioren Wohngemeinschaften
- Senioren und behindertengerechtes Wohnen in verschie-
denen Größen
- Appartment´s, Wohnungen und Einfamilienhäuser zur 
Miete
- Ihre Anfrage richten Sie bitte an: info@behaglich-wohnen.de
www.behaglich-wohnen.de
Schillerstr. 1, 56459 Pottum  ...............................  02664-8803

- Anzeige -
■■ Aktiv + GmbH - Mobile Pflege

Bismarckstr. 6, 56470 Bad Marienberg
Grund- und Behandlungspflege, Verhinderungspflege, pfle-
gerische Betreuung, Hilfe bei der Haushaltsführung, Pflege-
einsätze nach §37,3 SGB XI, kostenlose Pflegeberatung.
Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar.
Telefon: 02661 9837780, www.aktivpluspflege.de

- Anzeige -
■■ Mobili Pflegeteam Hof

Alltagshilfe und Krankenpflege
24 Std.  .........................................................  02661/9169894

- Anzeige -
■■ Hombach Haushaltsservice

Saynische Str. 13, 57567 Daaden
Hauswirtschaftliche Versorgung nach  ....  §§45a u. b SGB XI,
Einzelbetreuung (Häuslichkeit)
Urlaubs/Verhinderungspflege, kostenlose Beratung
Tel.: 02743-9357518, Mobil 01 71 - 8 35 43 72
www.hombach-haushaltsservice.de

Beratungsdienste

■■ Kinderschutzdienst Westerwald 
- Deutsches Rotes Kreuz

Fachdienst für misshandelte und sexuell missbrauchte 
Kinder und Jugendliche und deren Angehörige
Tel.:  .........................................................  02662 / 96 97 46-0
Unsere telefonischen Sprechzeiten sind:
montags, dienstags und
donnerstags  ....................................  von 10.00 bis 12.00 Uhr

■■ Pflegestützpunkt Bad Marienberg
Beratung für kranke, behinderte und pflegebedürftige 
Menschen, sowie deren Angehörige
Der Pflegestützpunkt Bad Marienberg bietet für alle Betroffe-
nen und ihre Angehörigen unabhängige und neutrale Bera-
tung rund um das Thema Pflege.
Wir helfen zum Beispiel bei Antragstellungen, unterstützen 
bei MDK-Begutachtungen zur Einstufung in einen Pflege-
grad, informieren zu Leistungen der Pflege- und Kranken-
kassenkasse, sowie zu Angeboten aus medizinischen, pfle-
gerischen und sozialen Berufsbereichen.
Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfe brauchen!
Leider können wir coronabedingt derzeit keine Hausbesuche 
anbieten, wir unterstützen Sie aber per Telefon und Email 
und informieren an dieser Stelle, wenn persönliche Bera-
tungseinsätze wieder möglich sind.
Ihre Ansprechpartner:
Ester Werner, Dipl. Soz.päd., Pflegeberaterin
Telefon  .........................................................  02661-9178060
Mobil  ............................................................  0176-10138620
Mail: ester.werner@pflegestuetzpunkte-rlp.de
Kurt Minge, Pflegeberater
Telefon  .........................................................  02661-9173940
Mobil  ............................................................  0152-09013865
Mail: kurt.minge@pflegestuetzpunkte-rlp.de

■■ Frauen gegen Gewalt e.V.
Notruf Frauen gegen Gewalt, Fachberatungsstelle gegen 
sexualisierte Gewalt, Tel. 02663/8678, E-Mail: frauennotruf@
notruf-westerburg.de
Interventionsstelle IST, Beratungsstelle gegen Gewalt in 
engen sozialen Beziehungen, Tel. 02663/911353
E-Mail: intervention-ist@notruf-westerburg.de
Präventionsbüro RONJA, Prävention von sexualisierter 
Gewalt gegen Mädchen, Tel. 02663/911823
E-Mail: praevention-ronja@notruf-westerburg.de
Frauenzentrum Beginenhof, Kulturelle Veranstaltungen 
von Frauen für Frauen, Organisation von verschiedenen 
Frauengruppen, Tel. 02663/9419629
E-Mail: frauenzentrum-beginenhof@notruf-westerburg.de
Neustraße 43, 56457 Westerburg
www.notruf-westerburg.de

Büchereien

■■ Stadtbücherei Bad Marienberg
Büchting 3
Telefon: 02661-939774
E-Mail: buecherei@bad-marienberg.de
Montag: 15.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch: 9.00 - 11.00 Uhr
Mittwoch: 17:00 - 19:00 Uhr
Freitag: 16.00 - 18.00 Uhr
Neuheiten:
Susanne Schädlich: Winziges Leben
Corona hat die Welt auf den Kopf gestellt - aber was genau 
ist ein Virus eigentlich? Warum hilft Hände waschen? Was 
passiert bei einer Impfung im Körper? Und gibt es auch gute 
Mikroben?
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In diesem Buch stehen Fakten, Hintergrundwissen und All-
tagstipps. Zugleich eröffnet es einen Einblick in die faszinie-
rende Welt der Winzlinge - die vor Milliarden Jahren am 
Anfang alles Lebens auf der Erde standen.
Klaus-Peter Wolf: Rupert Undercover - Der neue Auftrag
Ostfriesisch Jagd - Die Sache hätte auch anders ausgehen 
können, denkt Ruppert, als er in der Sicherheit seines Büros 
in Ostfriesland das letzte Stück Baumkuchen vom Teller 
pickt. Sein erster Undercover-Einsatz war mit der Rettung 
von Kriminaldirektorin Liane Brennecke und einem wilden 
Showdown im Hafen von Norddeich spektakulär zu Ende 
gegangen. 
Etwas Ruhe könnte jetzt nicht schaden.
Doch davon will Liane Brennecke nichts wissen. Ausgerech-
net ihr Peiniger konnte entkommen. Deshalb hat sie Rache 
geschworen. Und es gibt nur einen, der diesen Job erledigen 
kann: Ruppert alias Frederico Müller-Gonzales.
Jessica Barry: Nachtflucht - Hinter dir der Tod
Zwei Frauen, ein Killer, zu viele Geheimnisse - Eine nächtli-
che Fahrt durch die Wüste von New Mexiko. Zwei Frauen, 
die sich nie zuvor begegnet sind. Beide haben Geheimnisse, 
die sie um jeden Preis bewahren wollen. Doch jetzt haben 
sie ein gemeinsames Ziel. Und einen gemeinsamen Verfol-
ger. Denn jemand beobachtet sie. Jemand will sie töten. 
Wenn sie überleben wollen, müssen sie einander vertrauen.
Wir freuen uns auf Sie in der Stadtbücherei!

■■ Gemeindebücherei Langenbach b. K.
Hauptstraße 16
Öffnungszeiten:
Dienstag:....................................................  16:30 - 19:30 Uhr
Donnerstag:  ................................................  9:30 - 12:30 Uhr
E-Mail Adresse:  ........... buecherei-langenbach@gerthold.de
Tel.:  ............................................................  02661 / 9842900
Einladung zur Jahreshauptversammlung des Förderver-
eins der Bücherei Langenbach b.K. e.V.
Wann? Donnerstag, 17. Juni 2021, 19 Uhr
Wo? Dorfgemeinschaftshaus
Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Feststellung der Beschluss-
fähigkeit, 3. Tätigkeitsbericht, 4. Kassenbericht, 5. Bericht der 
Kassenprüfer, 6. Entlastung des Vorstandes, 7. Neuwahlen, 
8. Sonstiges.

■■ Gemeindebücherei Neunkhausen
Öffnungszeiten:
Dienstags .................................................... 16:30 - 18:30 Uhr
Donnerstag ................................................. 17.00 - 19.00 Uhr
Neue Bücher in unserem Bestand:
Stacey Halls: Die Verlorenen
London 1754: Die junge Bess Bright, die in bitterer Armut, im 
Schlamm und Dreck des Londoner Hafens aufgewachsen 
ist, findet sich von einem Moment zum anderen in einem 
Alptraum wieder. 
Vor sechs Jahren musste sie ihre gerade zur Welt gekom-
mene Tochter Clara ins Waisenhaus geben, außerstande, 
sie zu ernähren. Jetzt, da sie Clara endlich zu sich holen 
kann, sagt man Bess, dass ihre Tochter schon längst abge-
holt wurde. Aber von wem? 
Im Kampf um Clara muss Bess die gesellschaftlichen 
Schranken ihrer Zeit überwinden... um durch Stärke und 
Liebe schließlich zu sich selbst zu finden.
Julia Quinn: Bridgerton- Der Duke und ich
Als Daphne Bridgerton ihren Namen in der Kolumne von 
Lady Whistledown liest, kümmert es sie nicht besonders. 
Aber ihre Mutter drängt sie, endlich einen Ehemann zu fin-
den, bevor ihr Ruf in dieser Ballsaison völlig dahin ist. 
Daphne schließt einen Pakt mit Simon Basset, dem heirats-
unwilligen Duke of Hastings: Indem er ihr den Hof macht, 
erscheint der umschwärmte Aristokrat vergeben. Sie dage-
gen rückt gesellschaftlich in den Mittelpunkt und entflieht den 
Kuppelversuchen ihrer Mutter. Ein prickelndes Spiel beginnt - 
bis Daphne erkennt, dass nur einem Mann ihr Herz gehört: 
Simon!

■■ Kath. Öffentliche Bücherei Nistertal –  
neben der Pfarrkirche

Unsere Öffnungszeiten:
Mittwoch .............................................. 17.00 Uhr - 19.00 Uhr
Freitag.................................................. 17.00 Uhr - 19.00 Uhr
Telefon .......................................................02661 - 916 52 35
E-Mail ....................................buecherei-nistertal@freenet.de
Homepage ...................................www.buecherei-nistertal.de
Hier erfahren sie Neuigkeiten und können alle ausleihbaren 
Medien aus unserem Bestand rund um die Uhr einsehen.
Sie können während unserer Öffnungszeiten mittwochs und 
freitags von 17.00 - 19.00 Uhr unsere Medien ausleihen, 
natürlich zu den bereits zuvor geltenden Hygienebedingun-
gen, wie Hände waschen, Maskenpflicht, Abstand halten,.... 
oder reservieren Sie Ihre gewünschten Medien telefonisch 
während unserer Öffnungszeiten oder direkt über Ihr Leser-
konto auf unserer Hompage buecherei-nistertal.de unter dem 
Stichwort Medienkatalog, per E-Mail über. buecherei-nister-
tal@freenet.de. Bitte denken Sie daran - auch wenn Sie nichts 
ausleihen wollen - ausgeliehene Medien wieder zurückzubrin-
gen. Die anderen Leser*innen warten schon darauf!
Katharina Fuchs: Zwei Handvoll Leben
Zwei starke Frauen, zwei deutsche Schicksale
Zugleich die Geschichte des Berliner Kaufhauses KaDeWe
Deutschland 1914: Charlotte wächst auf dem archaischen 
Landgut ihres mächtigen Vaters in Sachsen auf. Die Welt 
scheint ihr zu Füßen zu liegen, als sie von ihrer Tante und 
deren jüdischem Ehemann in die Leipziger Ballsaison einge-
führt werden soll. Sie begegnet ihrer ersten Liebe. Doch der 
Beginn des ersten Weltkriegs zerstört ihre Pläne. Und ihr 
Leben verändert sich für immer.
Gleichzeitig gelingt es Anna, zwischen den Wasserstraßen 
des Spreewalds, wo Verzicht und harte Arbeit erfinderisch 
machen, dem Schicksal immer wieder ein Schnippchen zu 
schlagen. Doch sie verkennt die tiefe Liebe ihres besten 
Freundes, bevor er an die Westfront zieht. An einem eiskalten 
Tag im Februar 1919 steigt die neunzehnjährige Schneiderin 
alleine in den Zug nach Berlin. In den engen Hinterhöfen des 
Wedding prallen Hunger und Armut auf den ungezügelten 
Lebensdurst der beginnenden zwanziger Jahre. Und im Kon-
sumtempel KaDeWe sucht man Verkäuferinnen...
Anna und Charlotte werden sich erst 1953 in Berlin begeg-
nen. Hinter ihnen liegen zwei Weltkriege und ihr deutsches 
Schicksal. Es ist die Ehe ihrer Kinder, die die beiden unglei-
chen Frauen zusammenführt, und eine tiefe Verbundenheit 
durch denselben Schmerz, den sie noch nie zuvor einem 
anderen Menschen anvertraut haben.
„Es ist das vergessene Leben der Frauen, in dieser ganz 
besonderen Zeit, die bis heute nachwirkt, das ich zu Papier 
bringen wollte. Es wurde so lange totgeschwiegen. Zwei 
Handvoll Leben lässt es uns spüren“ Quelle: Borromedien
Nadine Pungs: Das verlorene Kopftuch - wie der Iran 
mein Herz berührte
Ohne Kopftuch auf die Straße gehen, Wein trinken und sich 
bis über beide Ohren in einen Mann verlieben. All das erlebt 
Nadine Pungs im Iran, obwohl es streng verboten ist. Von 
Teheran über den Persischen Golf bis fast an die Grenze zu 
Aserbaidschan erkundet sie, wie das Land jenseits westli-
cher Klischees tatsächlich tickt. Sie will staunen und lernen 
und dieses Land mit all seiner Schönheit und Unerbittlichkeit 
begreifen. Wortgewaltig schildert sie, wie sich ihre Schwarz-
Weiß-Vorstellungen in tausendundeine Schattierung auflö-
sen und wie der Iran sie herausfordert und zugleich 
beschenkt. Quelle: Borromedien

■■ Gemeindebücherei Norken
Geöffnet:
dienstags  ....................................................... 18 bis 19 Uhr
Buchtipps:
Neue Romane
Ruth Saberton: Der Liebesbrief
Nach einem Schicksalsschlag zieht die Künstlerin Chloe 
nach Cornwall, um sich in einem Cottage an den Klippen 



Wäller Blättchen 5 Nr. 23/2021

eine Auszeit einzurichten. Der malerische Küstenort ist 
geprägt von dem charismatischen Dichter Kit Rivers, dessen 
Geschichte die Bewohner noch immer in Bann hält. Auch 
Chloe ist fasziniert von seinem Werk. Zusammen mit dem 
Historiker Matt beginnt sie nachzuforschen, was mit dem jun-
gen Dichter in den Wirren des Ersten Weltkrieges geschah. 
Dann entdeckt Chloe das alte Tagebuch einer jungen Frau 
namens Daisy und findet heraus, dass Daisy und Kit ein düs-
teres Geheimnis verband - das plötzlich auch Chloes Leben 
zu verändern droht.
Susan Mallery: Inselpfade zum Glück
Sophie, Kristine und Heather sind nicht nur Verwandte, son-
dern Freundinnen fürs Leben. Nachdem ihr Traum von der 
eigenen Firma buchstäblich in Flammen aufgegangen ist, 
kehrt Sophie zurück nach Blackberry Island. Ihre Cousine 
Kristine hilft ihr beim Neuanfang auf der Insel - und gesteht 
ihren geheimen Wunsch: eine Bäckerei zu eröffnen. Auch 
Heather, die Jüngste der drei, hat Träume, die manchmal so 
fern erscheinen wie das Festland, das man nur bei gutem 
Wetter erspäht. Denn was soll man tun, wenn die eigene 
Familie partout dagegen ist? Doch was auch geschieht: Wenn 
drei Inselschwestern einander stützen, ist kein Ziel zu weit.

Amtliche Bekanntmachungen

Verbandsgemeinde

■■ Öffnungszeiten der 
Verbandsgemeindeverwaltung

Verwaltung
Falls ein persönlicher Besuch erforderlich ist, bitten wir 
um eine telefonische Terminvereinbarung unter der 
Rufnummer 02661-6268-0.
Das Standesamt erreichen Sie direkt unter der Nummer 
02661-6268-222.

Bürgerbüro
Für einen Besuch im Bürgerbüro ist keine Terminvereinba-
rung nötig!
montags, dienstags und donnerstags  .... 07:30 bis 18:00 Uhr
mittwochs und freitags  ........................... 07:30 bis 12:00 Uhr
Kontakt
Verbandsgemeindeverwaltung, Kirburger Straße 4, 56470 
Bad Marienberg
Telefon  ............................................................  02661 6268 0
Fax  ..............................................................  02661 6268 201
E-Mail  ................... verbandsgemeinde@bad-marienberg.de
Internet  ..........................................  www.bad-marienberg.de

■■ Westerwaldkreis-AbfallwirtschaftsBetrieb
Öffentliche Abgaben-Mahnung
Der Westerwaldkreis-AbfallwirtschaftsBetrieb (WAB) weist 
darauf hin, dass am 02. Juni 2021 kommunale Abgaben in 
Form von Abfallentsorgungsgebühren fällig waren. Alle 
Abgabenschuldner, die mit der Entrichtung dieser Gebühren 
im Rückstand sind, werden hiermit öffentlich angemahnt, die 
Rückstände bis spätestens 22. Juni 2021 an den WAB unter 
Angabe der jeweiligen Gebühren-Konto-Nummer zu zahlen.
Säumige Abgabenschuldner sollten im eigenen Interesse 
diesen Zahlungstermin einhalten. Nach dessen Ablauf wer-
den die fälligen und noch nicht gezahlten Abgaben nach den 
landesrechtlichen Bestimmungen im Wege des Verwaltungs-
vollstreckungsverfahrens eingezogen. Wegen dieser öffentli-
chen Abgaben-Mahnung fällt bei säumigen Schuldnern 
keine gesonderte Gebühr an. Wird jedoch wegen derselben 

fälligen Abgabenforderung anschließend zusätzlich ein per-
sonenbezogenes Mahnschreiben erforderlich, ist dieses 
nach den Vorschriften des Landesverwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes Rheinland-Pfalz (LVwVG) und der Kosten-
ordnung zum LVwVG für säumige Schuldner gesondert 
gebührenpflichtig. In diesem Zusammenhang ist zu beach-
ten, dass nach den verwaltungsrechtlichen Vorgaben der 
gegen einen Abgabenbescheid eingelegte Widerspruch die 
Zahlungsverpflichtung nicht aufhebt.
Für die Zahlung an den WAB bietet sich die Teilnahme am 
Lastschriftverfahren an. Entsprechende Vordrucke zur Ertei-
lung eines SEPA-Mandates wurden den Abgabenbeschei-
den beigefügt und stehen zusätzlich auf der Homepage des 
WAB zum Download bereit.
Westerwaldkreis-AbfallwirtschaftsBetrieb  Stefan König

Werkleiter

■■ Straßenreinigung / Rückschnitt
Unkraut muss entfernt werden, Bäume 
und Sträucher sind zurückzuschneiden
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
alle Jahre wieder…. Das Unkraut wächst 
und sprießt, Bäume und Sträucher wach-
sen schnell und die Äste ragen in den 
öffentlichen Verkehrsraum.
Wir möchten an dieser Stelle daher erneut 

auf die Bestimmungen der örtlichen Reinigungssatzungen 
hinweisen. Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der 
Fahrbahnen, Gehwege und des Straßenbegleitgrüns. Neben 
der Beseitigung von Kehricht muss selbstverständlich auch 
das Unkraut entfernt werden.

Die von Bäumen und Sträu-
chern herunterhängenden 
Äste stellen schnell eine 
Gefahr für Fußgänger und 
Autofahrer dar. Wir bitten Sie 
daher, Ihre Bäume und Sträu-
cher in Gehwegnähe zu kont-
rollieren und bei Bedarf 
zurückzuschneiden.
Bei kritischer Betrachtung 
wird dem/der einen oder 
anderen sicherlich auffallen, 
dass an seinem Grundstück 
noch Nachholbedarf besteht. 
Bitte veranlassen Sie im Inter-

esse der Verkehrssicherheit und eines gepflegten Ortsbildes 
unverzüglich die notwendigen Maßnahmen.
Den Unmut vieler Bürgerinnen und Bürger rufen oftmals 
auch die Zustände der unbebauten Grundstücke hervor. Um 
eine Beeinträchtigung des Ortsbildes aber auch der Nach-
barn zu vermeiden, werden die Eigentümer gebeten, ihre 
Grundstücke bei Bedarf zu mähen und eventuell vorhandene 
Abfälle -bestimmungsgemäß- zu entsorgen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Verbandsgemeindeverwaltung  
-örtliche Ordnungsbehörde-  

Arbeiten am Stromnetz
Nistertal und Korb am 13. Juni zeitweise ohne elektrische Energie

Am Sonntag, dem 13.06. wartet die Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG,  
die Netzgesellschaft der evm-Gruppe, die Trafostationen der Stromnetze in 
Nistertal (ohne Gewerbegebiet Hornisterstraße) und Korb. Dazu wird die 
Stromversorgung in der Zeit von 6:00 Uhr bis 9:00 Uhr unterbrochen. 
Die Arbeiten sind in regelmäßigen Abständen notwendig, 
um eine zuverlässige und einwandfreie Stromversorgung zu gewährleisten. 
Sobald die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind, wird der Strom wieder in 
gewohnter Qualität zur Verfügung stehen.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Ihre Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG
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begrenzter Teilnehmerzahl wie auch Jugendliche im offenen 
Treff im Jugendbahnhof einfinden.

Die Künstlerin Theresia Müller-Kunz gemeinsam mit den 
experimentierfreudigen Naturfans vertieft in die Entstehung 
ihrer farbenfrohen Bilder beim 3-tägigen Workshop im Ju-
gendbahnhof

So trafen sich die Kinder des bis dahin wöchentlichen digita-
len Spieletreffs am 20. Mai erstmals analog am Jugend-
bahnhof, um gemeinsam Zeit mit Spielen im Freien zu ver-
bringen.
Zu diesem besonderen Anlass hatte Lisa Salheiser, Schüle-
rin der Berufsbildenden Schule Westerburg in Ausbildung 
zur Sozialassistentin, im Rahmen ihres Praktikums im VG-
Jugendbahnhof ein Projekt zum Thema Bewegungsspiele 
vorbereitet, bei denen allesamt der Abstand von 1,5 Metern 
gewahrt bleiben konnte. Dabei gab es für die begeisterten 
Kids viele Challenges zu bestehen. Sie rannten begeistert 
so schnell, dass durch den Gegenwind Zeitungsbögen an 
ihrem Körper wie von Zauberhand haften blieben, sprangen 
soweit sie konnten, liefen Slalom um Hindernisse, hüpften 
durch Reifen, warfen auf Wurfscheiben und spielten „Feuer, 
Wasser, Blitz“.
Nach einer Abschlussrunde mit durchweg positivem Feed-
back der Kinder für das Angebot von Lisa Salheiser, hatten 
diese noch jede Menge Spaß im freien Spiel mit Straßen-
kreide, Federball und einer kleinen nachmittäglichen Spon-
tan-Disco, initiiert von “DJ Flo“, alias Florian Hoen aus 
Hardt, bis sie von ihren Eltern abgeholt wurden.

Stolz präsentieren die jungen Maltalente gemeinsam mit 
Theresia Müller-Kunz (links) ihre gelungenen ganz persön-
lichen Naturportraits im historischen Güterschuppen des Ju-
gendbahnhofes

Die sich anschließenden beiden Pfingstferienwochen 
gestalteten sich entsprechend dem zeitnah veröffentlichten 
Programm ebenfalls analog. Unter den bereits beschriebe-
nen Teilnahmevoraussetzungen beinhalteten sie zwei mehr-
tägige Nachmittags-Workshops in Kooperation mit der 
Kreisjugendpflege.
Als Outdoorveranstaltung im Basaltpark geplant, fand die 
kreisweite Malerwerkstatt Natur, bedingt durch das anhal-
tend schlechte Wetter in der ersten Ferienwoche, kurzer-
hand im Jugendbahnhof statt. Die Herzblut-Künstlerin The-
resia Müller-Kunz (www.theresiamk.de), die von sich selbst 

■■ Die Rasenmähersaison hat begonnen
Nehmen Sie Rücksicht - Auf gute Nachbarschaft!

Kennen Sie das? Ein wunderschöner Früh-
lingstag, ein leckeres Mittagessen und jetzt 
die wohl verdiente Ruhe auf Terrasse oder 
Balkon. Herrlich! Doch kaum hat man sich 
hingelegt und ausgestreckt, rattert in Nach-
bars Garten ein Rasenmäher los und auch 
im Garten gegenüber jault ein Rasentrim-

mer. Vorbei ist es mit der Ruhe.
Keine Frage. Der Rasen sprießt und muss gemäht werden. 
Aber was ist eigentlich erlaubt? Welche Spielregeln muss 
man einhalten, um unnötige Streitereien und Ärger mit den 
Nachbarn zu vermeiden? Das Land Rheinland-Pfalz hat das 
Rasenmähen in der Mittagszeit ausdrücklich verboten. 
Um Irritationen vorzubeugen, weisen wir nachfolgend noch-
mals auf die wichtigsten Bestimmungen des Landes-Immis-
sionsschutzgesetzes hin.
Rasenmäher und bestimmte lärmerzeugende Geräte und 
Maschinen (Motorkettensäge, Heckenschere u.a.) dürfen 
an Werktagen in der Zeit von 7 bis 13 Uhr und von 15 bis 
20 Uhr betrieben werden. An Sonn- und Feiertagen ist der 
Betrieb ganztägig verboten. Das Betriebsverbot am Mittag 
gilt nicht für Maschinen, die im Rahmen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge oder gewerblich genutzt werden.
Freischneider, Grastrimmer/Graskantenschneider sowie 
Laubbläser und -sammler dürfen nur werktags zwischen 
9 und 13 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr betrieben werden. 
Während der übrigen Zeiten dürfen sie weder privat noch 
gewerblich genutzt werden.
Die Erfahrung zeigt, dass viele Ruhestörungen auf Rück-
sichtslosigkeit gegenüber Mitmenschen, Gedankenlosigkeit 
oder auch auf Unkenntnis der Vorschriften beruhen. Meist 
bleibt es bei Beschwerden, manchmal kommt es aber auch 
zu Anzeigen.
Deshalb nochmals unsere Bitte: Nehmen Sie Rücksicht auf 
Ihre Mitmenschen und halten Sie die gesetzlichen Bestim-
mungen ein!
Verbandsgemeindeverwaltung  
- örtliche Ordnungsbehörde-  

Vollsperrung der K 59  
zwischen Eichenstruth 
und Großseifen

Die Kreisverwaltung des Westerwaldkrei-
ses teilt mit, dass in der Zeit vom 15.06. 
bis 15.07.2021 Bauarbeiten zwischen 
Eichenstruth und Großseifen stattfinden. 

Die Arbeiten werden unter Vollsperrung 
der K 59 durchgeführt. Wir bitten Sie, die entsprechende 
Umleitungsbeschilderung zu beachten und danken für 
Ihr Verständnis.

Verbandsgemeindeverwaltung  
-Straßenverkehrsbehörde-  

■■ Pfingsferienspaß des Jugendbahnhofes
Erstes Pfingstferienspaßprogramm des Verbandsgemeinde 
Jugendbahnhofes konnte zur Freude aller analog stattfinden
Abgestimmt auf das Hygienekonzept des Landesjugendam-
tes, basierend auf der 21. Coronabekämpfungsverordnung 
für Rheinland-Pfalz, konnte die Jugendpflege der Verbands-
gemeinde unmittelbar vor den Pfingstferien ihre analoge 
Arbeit wiederaufnehmen.
Negativ getestet und unter Einhaltung von Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen, wie dem Einverständnis zu einem 
Abstand von 1,5 Metern und dem Tragen von Mund- und 
Nasenschutz, konnten sich Kinder in festen Gruppen mit 
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e-mail: jugendbahnhof@bad-marienberg.de
Internet: www.jugendbahnhof-bad-marienberg.de
Jugendbahnhof der Verbandsgemeinde Bad Marienberg 
 
■■ Veranstaltungskalender

sagt: “Mein Atelier ist die Natur“, half den begeisterten Male-
rInnen dabei, auch dort die Natur auf Leinwand einzufangen 
und deren Vielfalt auf künstlerische Art und Weise zu entde-
cken. Dabei entstanden einzigartige kleine Kunstwerke, die 
an 3 Regen-Nachmittagen farbenfroh die Natur in den 
Jugendbahnhof holten.
Die erste Ferienwoche endete dann am Freitag bei erstmals 
schönem trockenen Wetter mit einem abendlichen Spiele-
treff, zu dem die Jugendpflegerin Claudia Göhlert mit Raum 
für viele tolle Spielideen einlud. Dieser wurde von den Besu-
cherInnen des digitalen Spieletreffs, wie Kindern, die seit 
langem auf den Beginn der analogen Angebote gewartet 
hatten, gleichermaßen begeistert besucht.
Die zweite Ferienwoche bot viel Spaß für diejenigen, die 
Freude daran haben sich in der Koordination von Schnellig-
keit und Geschick zu erproben. Unter Anleitung des darstel-
lenden Künstlers Sven Gräfe überlisteten bei einem zweitä-
gigen, ebenfalls kreisweiten Jonglage-Workshop die 
teilnehmenden Kinder eindrücklich die Schwerkraft und 
schulten dabei nachhaltig ihr Reaktionsvermögen, ihre 
Motorik und ihre Konzentration.
Zu Beginn fertigten die jungen Jonglierprofies mit einfachs-
ten Materialien ihre Jonglierbälle selbst, die sie, wie Poi und 
Ringe, nach ganz viel Üben, Ausprobieren und Wiederholen 
irgendwann glücklich in der Luft halten konnten. Das beein-
druckte neben den abholenden, auf Abstand zuschauenden 
Eltern auch den Künstler, der neben ihrem Können und ihrer 
schnellen Auffassungsgabe vor allem ihre Ausdauer lobte.

Dank des tollen Wetters jonglierte Sven Gräfe (Mitte) mit 
den frisch gebackenen Jonglage-Fans – hier zum Abschluss 
des Workshops - im Freien, wo Corona konform, mit nega-
tiv getesteten Teilnehmenden und entsprechendem Abstand 
auf den Mund und Nasenschutz verzichtet werden konnte.

Auf der Homepage des Jugendbahnhofes unter www.
jugendbahnhof-bad-marienberg.de. finden sich unter der 
Rubrik „Einblicke“ weitere Fotos von diesen ersten analogen 
Aktivitäten 2021. Dort finden sich auch Informationen zu 
den kommenden Aktivitäten und das Sommerferienspaß-
programm. Unter dem Vorbehalt der Durchführung, abhän-
gig vom jeweiligen Stand der Pandemie und den aktuellen 
Maßnahmen zu deren Eindämmung, können im VG-Jugend-
bahnhof verbindliche Anmeldungen entgegengenommen 
werden.
Gleiches gilt auch für die Hausöffnung, bzw. den Besuch 
des offenen Treffs. Grundsätzlich steht die Einrichtung 
Jugendbahnhof allen Kindern und Jugendlichen der Ver-
bandsgemeinde ab 8 Jahren von Dienstag bis Freitag und in 
den Wintermonaten ab Oktober auch sonntags nachmittags 
als Treffpunkt zur Verfügung. Außerdem finden verschie-
denste Angebote in und außerhalb der Einrichtung sowie 
während und außerhalb der Öffnungszeiten statt.
Gerne informieren die beiden Jugendpflegerinnen über den 
jeweils aktuellen Stand bezüglich der Besuchs- und Nut-
zungsmöglichkeiten und beantworten Ihre Fragen.
VG-Jugendbahnhof
Bahnhofstr. 15
56470 Bad Marienberg
Tel.: 02661/63270
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Abendstadtführung in Bad Marienberg 
am Freitag, 18. Juni um 18:00 Uhr 
 

In abendlicher Stimmung wird die Stadt bei einem Rundgang mit 
unserem Stadtführer erkundet. Zu entdecken gibt es hübsche Winkel 
und interessante Plätze, die nicht direkt ins Auge fallen, aber doch zum 
Charakter der Stadt beitragen.  
 

Information und Anmeldung: Touristinfo, Tel. 02661 7031 
 

Die Führung dauert etwa 90 Minuten und kostet für Erwachsene 4 €, 
Gästekarteninhaber und Kinder nehmen kostenlos teil. 
 
 

Exkursion im Apothekergarten 
mit Herstellung von Kräutersalz 
am Sonntag, 20. Juni um 10:00 Uhr 
 
 

Lernen Sie bei einer anschaulichen Führung mit der Kräuterexpertin 
(IHK) Iris Franzen durch den Apothekergarten in Bad Marienberg Heil- 
und Wildkräuter (er-)kennen und lassen Sie sich Amüsantes und 
Wissenswertes über alte Heil- und Hausmittel erzählen.  
 

Die Veranstaltung kostet 10 € pro Person, inklusive Kräuter-Broschüre 
 
Information und Anmeldung: 
Iris Franzen, Tel.: 02661 3651 oder 0177 2558892 
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■■ Sommerferienspaß 2021 des Jugendbahnhofes
  Montag, 19.07. bis Freitag, 27.07.2021

Achtung!
In dieser Zeit bleibt der offene Treff 
geschlossen und es finden keine 
Ferienspaßangebote statt!!!!

Donnerstag, 12.08. & Freitag, 13.08.2021
„Survival 3.0“
Outdoor-Erlebnis mit Übernachtung für Kinder 
ab 10 Jahre

Mit Tim Baldus von Outdoor-Erlebnisse Westerwald
Beginn: Do. 11.00 - Ende: Fr. 14.00 Uhr
Teilnehmerbeitrag: 10,- €
in Kooperation mit dem Kreisjugendschutz
Anmeldeschluss: 02.07.2021
Freitag, 20.08. & Samstag, 21.08.2021
„Jugend aktiv…im Naturschutz“

„Naturerlebnistage Westerwald“
mit Übernachtung
für Kinder ab 10 Jahre
Beginn: Fr. 10.00 Uhr, Ende: Sa. 17.00 Uhr
Die Teilnahme ist unentgeltlich
in Kooperation mit dem NABU Bad Marien-
berg

Anmeldeschluss: 02.07.2021
03. - 06.08., 10. & 11.08. & 17. & 18.08., 24. - 27.08.2021
„Ferienspaß-Aktionen“ 
im und um den Jugendbahnhof
im: Kindertreff (ab 8 Jahre): 15.00-17.00 Uhr *
im: Jugendtreff (ab 12 Jahre): 18.00-21.00 Uhr *
*Besuch jeweils mit tel. Anmeldung unter 02661/63270, da 
ggf. ein neg. Testergebnis, bzw. das Einverständnis der 
Eltern zur Testung von Nöten ist um die Einrichtung besu-
chen zu können & aufgrund der Corona-Abstandsregelun-
gen nur eine eingeschränkte Raumnutzung und damit Besu-
cherzahl möglich ist.
Vorschau:
Samstag, 25.09.2021 & Sontag, 26.09.2021
„Auf Schatzsuche - entdecke deine Stärke(n)“
Suchtpräventionswochenende
für Jugendliche von 12 bis 15 Jahre
In Kooperation mit der Suchtpräventionsstelle des
Diakonischen Werkes Westerwald
Anmeldeschluss: 23.07.2021

Achtung!

*Verbindliche Anmeldungen nur unter 
Tel.: 02661/63270
Dort erfahrt ihr auch Näheres zu den jeweiligen Ange-
boten und erhaltet Auskunft bei Fragen zum Pro-
gramm.
Anmeldungen per Email und WhatsApp können nicht 
berücksichtigt werden.
Wichtige Info vorab:
Aufgrund der Corona-Situation können wir noch nicht 
abschätzen, ob und in welcher Form das jeweilige Ange-
bot stattfinden kann.
Für analoge Angebote setzen wir bzgl. der Teilnahme vor-
aus, dass Ihr Kind sich an die AHA-Regeln hält und Sie, 
so es dem dann gültigen CoBeLVO-Hygienekonzept für 
die Jugendarbeit entspricht, einen negativen Coronatest 
für den Angebotstag vorlegen, bzw. damit einverstanden 
sind, dass von ihrem Kind in der Einrichtung ein beauf-
sichtigter Selbsttest durchgeführt wird und die notwendi-
gen Kontaktdaten erhoben werden. Diese werden 4 
Wochen unter den gegebenen Datenschutzbestimmun-
gen aufbewahrt.
Nur wer sich an diese notwendigen Maßnahmen zur 
Verhinderung einer übermäßigen Ausbreitung der 
Coronaviren hält, kann die Einrichtung Jugendbahn-
hof besuchen und an unseren Angeboten teilnehmen.

Alle Eintrittskarten und Gutscheine behalten ihre Gültigkeit 
und werden um die Dauer der Schließungszeit verlängert.

Für eine Eröffnung, auch im „Corona-Modus“ mit umfang- 
reichem Hygienekonzept, ist alles vorbereitet. 

Alle weiteren Infos erfahren Sie rechtzeitig im Internet 
unter www.marienbad-info.de.

Urlaub im Wohnmobilpark

Der Wohnmobilstellplatz ist wieder für Sie geöffnet. 
Bitte melden Sie sich vorher telefonisch unter 02661 1300 
oder 0151 2312230 an. Beachten Sie während Ihres 
Besuchs bitte die geltenden Corona-Hygienemaßnahmen: 
www.marienbad-info.de/hygiene.

Die Sauna öffnet!
Bald ist es soweit!

Jetzt kann der Sommer kommen!

DAS SCHWIMMBAD MUSS 
GESCHLOSSEN BLEIBEN!

Die letzten Vorbereitungen für eine Eröffnung der Sauna 
werden aktuell getroffen. 

In Kürze können Sie Ihren Sauna-Besuch mit dem neuen 
Buchungssystem ganz einfach online reservieren. 

Den genauen Eröffnungs-Termin erfahren Sie rechtzeitig 
im Internet. Bitte beachten Sie die geltenden Corona-
Hygienemaßnahmen: www.marienbad-info.de/hygiene.

        ... h
ier geht‘s mir gut!

MarienBad · Bismarckstr. 65 · 56470 Bad Marienberg · Tel. 02661 1300
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Heute: „Ben Akiba“ - würde der Araber sagen. Alles schon 
mal dagewesen.

Manfred Gross, Stadtarchiv

Bölsberg

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Paul Gerhard Krüger

Sprechstunde  .........................................  nach Vereinbarung
Telefon  ...........................................................  02661 950162
Fax  ...............................................................  02661 9518275
E-Mail  ...............................................  og-boelsberg@web.de

Dreisbach

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin 
Andrea Theis

mittwochs  ............................................... 18:00 bis 19:30 Uhr
Büro im DGH, Schulstraße 3
Telefon DGH  ....................................................  02661 40301
Privat  ...............................................................  02661 40353
Mobil  ............................................................  0152 02619413
E-Mail  ...............................................  og-dreisbach@web.de

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Einladung Bau- und Planungsausschuss

Hiermit lade ich alle Mitglieder des Bau- und Planungsaus-
schusses für Mittwoch, den 16.06.2021, um 19:00 Uhr in 
das Dorfgemeinschaftshaus in Dreisbach ein.
Tagesordnungspunkt:
1. Beratung und Beschlussfassung zum Kauf von Spiel-

platzgeräten für den Spielplatz an der Freizeitanlage
Andrea Theis, Ortsbürgermeisterin

■■ Nochmalige Erinnerung …
Es ist noch gar nicht lange her, da hatte ich darauf aufmerk-
sam gemacht, dass die Tierbesitzer darauf achten sollten, 
die Hinterlassenschaften ihrer Tiere in der Öffentlichkeit zu 
entfernen. Das gilt natürlich auch für Pferdemist, das sollte 
ein Reiter doch merken, wenn sein Pferd „äppelt“. So muss-
ten die Anwohner des Fußweges zwischen Schulstraße und 
Poststraße diese Hinterlassenschaften entfernen…

Andrea Theis, Ortsbürgermeisterin

Nichtamtliche Bekanntmachungen

■■ „Ein Augenblick....“
Sich einen Augenblick zu 
treffen, den Tag gemeinsam 
ausklingen lassen, Impulse 
für den nächsten Tag oder 
die nächste Woche mitzu-
nehmen... das sind die 
Dinge die man bei den 
Augenblicken mitnehmen 
kann.
Aufgrund der eingeschränk-
ten Möglichkeiten durch 
Corona, kam die Idee „Wir 
treffen uns draußen“ gerade 

Kontakt:
Jugendbahnhof

Bahnhofstraße 15
56470 Bad Marienberg

Tel.: 02661/63 27 0 · Mobil : 015165241918
E-Mail: jugendbahnhof@bad-marienberg.de

Internet: www.jugendbahnhof-bad-marienberg.de

Achtung! Haus-Öffnung in den Sommerferien auf-
grund der Corona-Auflagen nur entsprechend dem 
Ferienspaßprogramm. Individuelle Beratung, Hilfestel-
lung bei Bewerbungen, usw. ist mit telefonischer Vor-
anmeldung in dieser Zeit ebenfalls möglich.

Nichtamtliche Bekanntmachungen

■■ Wäller Helfen e.V.
Nachbarschaftshilfe im Westerwald
info@waellerhelfen.de
Kostenlose Hotline: 0800 9235537
Ihr erreicht den Marktplatz unter: 
https://marktplatz.waellerhelfen.de

Aus den Gemeinden

Bad Marienberg

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Öffnungszeiten der Stadtverwaltung
montags bis freitags  .......................  08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Stadtverwaltung
Büchtingstraße 3
Telefon  ...............................................................  02661 3111
E-Mail  ..........................................  stadt@badmarienberg.de
Internet  ...........................................  www.badmarienberg.de

Wir gratulieren
Am 19. Juni 2021 feiert das Ehepaar

Barbara und Ulrich Höppner
das Fest der „Goldenen Hochzeit“.

Die Stadt Bad Marienberg und die Verbandsgemeinde Bad 
Marienberg gratulieren dem Jubelpaar zu diesem Ehrentage 
ganz herzlich und wünschen alles Gute.
Sabine Willwacher Andreas Heidrich
Stadtbürgermeisterin Bürgermeister

Nichtamtliche Bekanntmachungen

■■ Aus dem Stadtarchiv
Aus der Kirchengeschichte: Die Einschränkung der 
„Schenkhochzeit“
Die „Schenkhochzeiten“ im 18. Jahrhundert dauerten in der 
Regel 8 Tage. Das junge Paar musste sich bei allen mit 
Essen und Trinken revanchieren, die etwas geschenkt hat-
ten.
Hierfür opferten die Brautleute ihr ganzes Erspartes, in vie-
len Fällen verschuldeten sie sich noch. Hier sah die Obrigkeit 
einen der Gründe, warum viele Westerwälder so verarmt 
waren. 1745 und 1765 kam es zu dem Verbot der teuren 
Hochzeitsfeiern.
Die Hochzeit sollte nur noch einen Tag dauern und abends 
bei Zeiten enden.
Aber die Behörden kämpften vergeblich gegen die „Schenk-
hochzeit“.
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Bitte halten Sie sich an die geltenden Abstands- und Hygie-
neregeln.
Ein großer Dank auch an das Testteam, das diesen Bürger-
service möglich macht.

Sascha Held, 
Erster Beigeordneter

Großseifen

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Jürgen Steup

dienstags  ............................................... 19:00 bis 20:00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Bürgerhaus, Flottstraße 5
Telefon  .............................................................  02661 40070
E-Mail  ............................ gemeinde.grossseifen@t-online.de

Wir gratulieren
Am 18. Juni 2021 feiert das Ehepaar

Anna und Karl-Eugen Kimmich
das Fest der „Goldenen Hochzeit“.

Die Ortsgemeinde Großseifen und die Verbandsgemeinde 
Bad Marienberg gratulieren dem Jubelpaar zu diesem 
Ehrentag ganz herzlich und wünschen alles Gute.
Jürgen Steup   Andreas Heidrich
Ortsbürgermeister   Bürgermeister

■■ Permanentes Thema: Hundekot
In letzter Zeit nehmen Beschwerden aus der Bürgerschaft 
wieder zu, die sich über Verunreinigungen von Bürgersteigen 
und öffentlichen Grünflächen durch Hundekot beklagen. 
Nicht zuletzt sind die Landwirte über eine vermehrte 
Zunahme solcher Verschmutzungen auf den bewirtschafte-
ten Wiesen der Gemarkung ungehalten, was allzu verständ-
lich ist.
Schließlich stört Hundekot nicht nur das gewünschte sau-
bere Ortsbild und verschmutzt den ein oder anderen Schuh, 
er stellt auch ein nicht zu unterschätzendes Gesundheitsri-
siko für Mensch und Tier dar. Denn Hundekot enthält Keime 
und Parasiten, stellt mithin ein potentielles Infektionsrisiko 
dar. Vornehmlich sind Kinder und abwehrgeschwächte 
Erwachsene im Kontaktfalle gefährdet. Großvieh, das Hun-
dekot über Grünfutter bzw. Heu aufnimmt, kann schwer 
erkranken.
Tragen Sie daher als Hundehalter unbedingt dafür Sorge, 
dass „Hinterlassenschaften“ der Hunde unverzüglich besei-
tigt werden. Sorgen Sie vor und führen Sie geeignete Tüten 
auf dem Spaziergang mit dem Hund mit. Entsorgen Sie 
diese aber bitte in Ihrer Mülltonne zu Hause und nicht, wie 
nicht selten zu beobachten, in einem öffentlichen Abfallei-
mer. Ungeachtet dieses Appells möchte ich mich ausdrück-
lich bei der Vielzahl der Hundehalter bedanken, die sich 
bereits heute vorbildlich im vorgenannten Sinne verhalten!

Jürgen Steup, Ortsbürgermeister

■■ Benutzungs- und Gebührensatzung 
der Ortsgemeinde Großseifen für das 
Bürgerhaus Großseifen vom 21.05.2021

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Großseifen hat auf-
grund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) vom 31.1.1994 (GVBl. S. 153), der §§ 2 Abs. 1, 7 
und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 
20.06.1995 (GVBl. S. 175) in den derzeit geltenden Fassun-
gen folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird:

richtig. In vielen Orten der Pfarrgemeinde gab es diese 
„Augenblicke“.
In der Advents- und Fastenzeit und auch im Marienmonat 
Mai haben wir uns, egal bei welchem Wetter, am Dorfge-
meinschafthaus getroffen.
Es wurde zusammen gebetet, Texte gehört und der Musik 
gelauscht.

Fehl-Ritzhausen

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des 
Ortsbürgermeisters Volker Uhr

freitags .....................................................17:00 bis 18:30 Uhr
Sprechstunde im Büro des Kindergartens, Am Kindergarten
Telefon ................................................................. 02661 3693
E-Mail  .............................................. volker.uhr@rz-online.de
Internet  ............................................  www.fehl-ritzhausen.de

■■ Kostenlose Corona-Schnelltests 
mit Testzertifikat

Das Testangebot am vergangenen Samstag im Dorfgemein-
schaftshaus Fehl-Ritzhausen wurde von vielen Bürgerinnen 
und Bürger stark genutzt.
Aus diesem Grund bleibt, vorerst für den gesamten Juni, das 
Testzentrum in Fehl-Ritzhausen jeweils samstags von 09:00 
- 12:00 Uhr geöffnet.
Dieses Angebot ist kostenfrei und bedarf keiner vorherigen 
Terminreservierung.
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5) Sofern zur Durchführung der Veranstaltung sonstige 
Genehmigungen erforderlich werden, sind diese vom 
Nutzer vor Beginn der Veranstaltung in eigener Verant-
wortung zu beantragen.

6) Zum Schutz der Nachtruhe ist vom Nutzer darauf zu 
achten, dass ab 22:00 Uhr Türen und Fenster geschlos-
sen gehalten werden; störender Lärm ist zu vermeiden. 
Der Ortsbürgermeister bzw. sein gesetzlicher Vertreter 
haben das Recht, bei Nichtbeachtung vom Hausrecht 
Gebrauch zu machen und die Veranstaltung zu been-
den. Eine Minderung der Benutzungsgebühren ist in die-
sen Fällen ausgeschlossen.
Die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) einschließlich dazu ergangener Verordnun-
gen, das Infektionsschutzgesetz (IfSG) und die dazu 
ergangenen landesrechtlichen Vorschriften in der jeweils 
gültigen Fassung sowie die Bestimmungen des § 117 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) sind 
zu beachten.

7) Die gemieteten Räumlichkeiten sind nach Beendigung 
der Veranstaltung besenrein zu verlassen. Die Endreini-
gung erfolgt ausschließlich durch Mitarbeiter*innen der 
Gemeinde auf Kosten des Nutzers.
Geschirr, Gläser, Besteck und sonstige Gebrauchsge-
genstände sind in einem hygienisch einwandfreien 
Zustand ordnungsgemäß in die Schränke einzuräumen. 
Deren Vollzähligkeit ist in Abstimmung mit der beauftrag-
ten Gemeindebediensteten nachzuweisen. Für eingetre-
tenen Fehlbestand hat der Nutzer die Kosten für Ersatz-
beschaffung zu tragen.

8) Angefallener Abfall ist durch den Nutzer unter Mitnahme 
zu entsorgen. Abfallgefäße werden von der Gemeinde 
nicht zur Verfügung gestellt.

9) Nach Beendigung der Veranstaltung hat der Nutzer die 
Pflicht, alle Leuchten und Geräte auszuschalten, zu 
prüfen, ob alle Wasserzapfstellen geschlossen sind, 
die Heizkörperventile herunter zu drehen sowie die 
Fenster und die Eingangstür ordnungsgemäß zu ver-
schließen.

10) Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass zum Abstel-
len von Fahrzeugen die ausgewiesenen Parkflächen 
benutzt werden.

11) Das Außengelände sowie die angrenzenden Wege und 
Grundstücke sind, soweit eine Verunreinigung auf die 
Nutzung zurückzuführen ist, vom Nutzer zu reinigen und 
Unrat ist zu entsorgen.

12) Die Übergabe der Räumlichkeiten und Außenanlagen 
hat mit Rückgabe der erhaltenen Schlüssel spätestens 
am übernächsten Tag nach der Veranstaltung an den 
Ortsbürgermeister bzw. dessen gesetzlichen Vertreter 
zu erfolgen.

13) Sofern die Räumlichkeiten, das Inventar und das Außen-
gelände nicht satzungsgemäß übergeben werden, stellt 
die Ortsgemeinde dem Nutzer damit verbundenen Fol-
geaufwand nach Maßgabe von § 6 in Rechnung. Ent-
standene Nutzungsschäden an der Mietsache sind 
gemäß § 823 BGB (Schadenersatz) vom Nutzer zu tra-
gen.

14) Minderjährige dürfen die Räumlichkeiten nur in Beglei-
tung eines Erziehungsberechtigten nutzen. § 3 Abs. 1 
Satz 2 gilt entsprechend.

§ 4
Sorgfaltspflicht und Haftung

1) Etwaige Mängel sind direkt bei der Schlüsselübergabe 
dem Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauftragten anzu-
zeigen; festgestellte Mängel werden schriftlich festgehal-
ten. Der Nutzer ist verpflichtet, Schäden, die während 
der Nutzung entstanden sind, dem Ortsbürgermeister 
oder dessen Beauftragten unverzüglich - spätestens bei 
Schlüsselrückgabe - mitzuteilen. Es wird davon ausge-
gangen, dass ein nach der Beendigung der Nutzung 
festgestellter, nicht angezeigter Schaden von dem letz-
ten Nutzer verursacht wurde.

§ 1
Allgemeines

1) Das im Eigentum der Ortsgemeinde stehende Bürger-
haus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde 
Großseifen. Das Benutzungsverhältnis zwischen Orts-
gemeinde und Nutzer ist öffentlich-rechtlich.

2) Diese Benutzungssatzung ist für jeden Nutzer und Besu-
cher des Bürgerhauses mit seinen Nebenräumen, Ein-
richtungen und der Außenanlage in vollem Umfang ver-
bindlich. Ihre Beachtung dient der Ordnung, Sicherheit 
und Sauberkeit der Räume, Einrichtungen und Anlagen 
und liegt daher im öffentlichen Interesse.

3) Mit der Inanspruchnahme der Räumlichkeiten erkennt 
der Nutzer die Bestimmungen dieser Benutzungs- und 
Gebührensatzung an.

4) Die Ortsgemeinde stellt das Bürgerhaus zur Durchfüh-
rung sozialer und kultureller Veranstaltungen sowie Fami-
lienfeiern und sonstigen Veranstaltungen zur Verfügung.

5) Gewerbliche Veranstaltungen bedürfen der vorherigen 
Zustimmung des Gemeinderates.

6) Politische Veranstaltungen sind grundsätzlich nicht 
gestattet; sie dürfen im Einzelfall ausnahmsweise zuge-
lassen werden. Über die Zulassung entscheidet der Orts-
bürgermeister im Einvernehmen mit den Beigeordneten.

7) Ein Rechtsanspruch auf die Nutzung der Räumlichkei-
ten besteht nicht. Dem Ortsbürgermeister bzw. seinem 
gesetzlichen Vertreter bleibt das Recht auf Zulassung 
der Nutzung vorbehalten.

8) Die Zulassung der Nutzung kann seitens der Ortsge-
meinde jederzeit widerrufen werden, sofern der beabsich-
tigten Nutzung falsche Angaben seitens des Nutzers zu 
Grunde liegen. Die Ortsgemeinde behält sich das Recht 
vor, diese Person für künftige Nutzungen auszuschließen.

§ 2
Benutzungszeiten und Einschränkung der Benutzung

1) Die Terminvergabe für die Nutzung des Bürgershauses 
obliegt dem Ortsbürgermeister bzw. seinem gesetzli-
chen Vertreter.

2) Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres 
Eingangs berücksichtigt. Werden mehrere Anträge auf 
Benutzung des Bürgerhauses für denselben Tag gestellt, 
wird grundsätzlich der zeitlich früher eingegangene 
Antrag berücksichtigt.

3) Veranstaltungen haben Vorrang in der Reihenfolge,
a) Gemeinde
b) Privat
c) Vereine
d) Sonstige.

4) Während der Durchführung von Bau-, Reinigungs- oder 
sonstigen größeren Arbeiten am oder im Gebäude bzw. 
den Außenanlagen und Zuwegungen, kann die Überlas-
sung der Räumlichkeiten eingeschränkt oder gänzlich 
untersagt werden. Maßnahmen der Ortsgemeinde, die 
eine Einschränkung oder Schließung der Räumlichkei-
ten notwendig machen, lösen keine Entschädigungsver-
pflichtung gegenüber dem Nutzer aus.

§ 3
Pflichten des Benutzers

1) Der Nutzer übernimmt die alleinige Verantwortung für 
den ordnungsgemäßen Ablauf der stattfindenden Veran-
staltung und stellt die verantwortlichen Personen für die 
Überwachung der Veranstaltung und die Bedienung der 
technischen Anlagen im Bürgerhaus. Die Verantwortli-
chen sind dem Ortsbürgermeister vor Benutzung der 
Einrichtung mitzuteilen.

2) Die Rettungswege sind freizuhalten, der Brandschutz 
muss gewährleistet sein.

3) Vor dem Veranstaltungstermin sind der Übergabetermin 
mit Schlüsselübergabe und sonstige organisatorische 
Fragen direkt mit dem Ortsbürgermeister abzustimmen.

4) Dem Nutzer obliegt neben der Anmeldung der Veranstal-
tung bei der GEMA auch die Übernahme der entstehen-
den GEMA-Gebühren.
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V. Sonstige Regelungen
a) Kautionen werden im Einzelfall und der Höhe nach 

durch den Ortsbürgermeister freibleibend festgesetzt; 
sie sind bei Schlüsselübergabe in bar fällig

b) Der entstandene Lohnaufwand für die Endeinigung wird 
in tatsächlicher Höhe (einschl. Arbeitgeberanteile) in 
Rechnung gestellt

c) Zusätzliche Kosten der Ortsgemeinde gemäß § 3 Ziffer 
7, 11 u. 13 nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung 
gestellt

d) Nutzungsschäden werden gemäß § 823 BGB (Schaden-
ersatz) in Rechnung gestellt.

2) Die Benutzungsgebühr nach Abs. 1 ist auch dann zu 
entrichten, wenn infolge nicht rechtzeitiger (mindestens 
eine Woche) vorheriger Abmeldung der Mietung dadurch 
Dritten die Nutzung des Bürgerhauses unmöglich wird.

§ 7
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist derjenige, dem der Antrag auf Nut-
zung des Bürgerhauses entsprochen wurde.

§ 8
Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit

1) Die Gebührenschuld entsteht mit Inanspruchnahme der 
Nutzung; § 6 Abs. 2 bleibt hiervon unberührt.

2) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig treten die Benutzungs- und 
Hausordnung vom 01.06.1976 bzw. 01.11.1987 und die Nut-
zungsgebührenordnung vom 01.12.2004 bzw. 13.01.2009 
außer Kraft.
Ausgefertigt:
Großseifen, 21.05.2021 (Dienstsiegel)   Jürgen Steup

Ortsbürgermeister
Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz (GemO):
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, 

die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Hahn b. M.

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Roland Reis

dienstags  ............................................... 17:30 bis 19:00 Uhr
Büro im DGH, Hauptstraße 11
Telefon während der Sprechstunde  .................  02661 40519
Telefon  ...............................................................  02661 4201
E-Mail  ...........................................  roland.reis@hotmail.com

2) Die Zugangs- und Innentüren sind in eine Schließanlage 
integriert. Bei Schlüsselverlust ist ein Austausch der 
Schließanlage auf Kosten des Nutzers erforderlich. Der 
Nutzer haftet ferner, wenn die Schlüssel an Dritte weiter-
gegeben werden.

3) Der Nutzer übernimmt die Haftung für jegliche Perso-
nen- und Sachschäden, die sich im Zusammenhang mit 
der Nutzung der Räumlichkeiten und ihrer Einrichtungen 
und Anlagen ergeben. Hierunter fallen Schäden sowie 
der Verlust an bzw. von den überlassenen Einrichtun-
gen, Geräten und Nebenanlagen. Schäden, die auf nor-
malem Verschleiß beruhen, fallen nicht unter diese 
Regelung.

4) Ersatzansprüche der Nutzer gegen die Ortsgemeinde 
für Schäden, die aus dem Verlust oder der Beschädi-
gung eingebrachter Sachen erwachsen, sind ausge-
schlossen.

5) Die Haftung der Ortsgemeinde als Grundstückseigentü-
merin für den sicheren baulichen Zustand von Gebäu-
den gem. § 836 BGB bleibt hiervon unberührt.

6) Es gilt das gesetzlich geregelte Rauchverbot in allen 
Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses.

7) Eine Unter-/Weitervermietung der Räumlichkeiten an 
Dritte ist untersagt.

§ 5
Ausübung des Hausrechtes

Der Ortsbürgermeister bzw. dessen gesetzlicher Vertreter, 
sowie die vom Nutzer der Ortsgemeinde benannte verant-
wortliche Person haben im Rahmen dieser Benutzungssat-
zung für die Aufrechterhaltung der Ruhe, Sicherheit und Ord-
nung zu sorgen. Den Anordnungen dieser Personen ist 
uneingeschränkt Folge zu leisten. Das Aufsichtspersonal ist 
befugt, Personen, die
a) die Ruhe, Sicherheit und Ordnung gefährden,
b) Besucher belästigen,
c) gegen diese Satzung trotz Ermahnung verstoßen,
aus den Räumlichkeiten und vom Gelände des Bürgerhau-
ses zu verweisen.

§ 6
Benutzungsgebühr

1) Für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses und sei-
ner Anlagen erhebt die Ortsgemeinde folgende Benutzungs-
gebühren:

I. Familienfreiern von Ortseinwohnern
1 Tag ab 2. Tag

Gesamtsaal 100,00 € 60,00 €
Großer Teil-Saal mit Küche und Theke 75,00 € 40,00 €
Kleiner Teil-Saal mit Küche und Theke 50,00 € 35,00 €
II. Familienfreiern von ortsfremden Personen

1. Tag ab 2. Tag
Gesamt-Saal 150,00 € 150,00 €
Großer Teil-Saal mit Theke 120,00 € 120,00 €
Kleiner Teil-Saal mit Küche ohne Theke 80,00 € 80,00 €

III. Veranstaltungen von örtlichen Vereinen
a) Mitgliederversammlungen kostenfrei
b) Eine öffentliche Veranstaltung
c) Sonstige interne Veranstaltungen 1. Tag ab 2. Tag

Gesamt-Saal 100,00 € 150,00 €
Großer Teil-Saal mit Theke 75,00 € 120,00 €
Kleiner Teil-Saal mit Küche ohne 
Theke 100,00 € 80,00 €

d) Gesamt-Saal für öffentliche 
Veranstaltungen 100,00 € 60,00 €

IV. Veranstaltungen von ortsfremden Vereinen und ande-
rer Träger
a) Über die Gebührenfestsetzung entscheidet im Einzelfall 

der Ortsbürgermeister im Einvernehmen mit den Beige-
ordneten.

b) Sitzungen Öffentliche Gremien (z.B. Verbandsgemeinde-
rat) sind kostenfrei.
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kästen davon nicht verschont. Ein Ausbreiten des Unkrauts 
in diesem Bereich bringt zwei Probleme mit sich:

1. Das Wasser kann nicht 
schnell genug und vernünftig 
ablaufen. Teilweise nimmt es 
dann auch noch Unkrautreste 
mit in die Kanalisation und 
verstopft diese. Gerade bei 
plötzlich auftretenden Regen-
schauern mit erheblichen 
Wassermassen kann dies 
schnell zu Verstopfungen und 
Überflutungen führen. Dies 
wiederum kann dann zu Schä-
den an dem eigenem Grund 
und Boden oder auch der 
Immobilie führen.
2. Durch das Wurzelwerk wer-
den Bordsteine und Regenrin-
nensteine angegriffen und in 
Mitleidenschaft gezogen. Dies 
führt dann unwiderruflich zu 
Reparaturarbeiten oder Kom-

pletterneuerungen von Nebenanlagen, deren Kosten dann 
wiederum alle tragen müssen.
Darüber hinaus schreibt die Satzung der Ortsgemeinde Hof 
über die Reinigung von öffentlichen Straßen dies explizit in § 
5 vor und verpflichtet die Grundstückseigentümer zur Reini-
gung. Eine Missachtung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar 
und kann geahndet werden.
Ich bitte daher zum Schutz dieser Anlagen, aber auch zum 
eigenen Schutz, alsbald das Unkraut aus den Gehweg-, 
Bord- und Regenrinnensteinen zu entfernen.

Jochen Becker, Ortsbürgermeister

Kirburg

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Janosch Becker

dienstags  ........................................  18.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus, Im Baumertsgarten 4
Telefon während der Sprechstunde  ...................  02661 5383
Telefon  ...........................................................  0171/5620985
E-Mail  ......................................................... kirburg@gmx.de

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Sitzung des Ortsgemeinderates Kirburg

Zur Gemeinderatssitzung am Dienstag, den 15. Juni 2021, 
um 19:00 Uhr lade ich mit folgender Tagesordnung in das 
Dorfgemeinschaftshaus ein:
Öffentlich
1. Beratung und Beschlussfassung über den Ausbau der 

Verkehrsanlagen „Zum Gallfenster“
a) Widmung der Verkehrsanlage
b) Beratung und Beschlussfassung über die Festlegung 
des Ausbauprogrammes
c) Festsetzung des Gemeindeanteils an den Aufwendungen

2. Baugebiet „Im neuen Garten/Bergstraße“ - 3. Bauab-
schnitt

3. Ausbau B414/Köln-Leipziger-Straße
4. Kenntnisgaben & Verschiedenes
Nichtöffentlich
5. Grundstücksangelegenheiten
6. Kenntnisgaben
Öffentlich
7. Bekanntgabe der Ergebnisse aus dem nichtöffentlichen 

Teil

Hardt

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin 
Gabriele Greis

mittwochs  ............................................... 18:00 bis 19:00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Bürgermeisteramt, Mittelstraße 11
Telefon montags bis freitags 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr  ..  02661 
4515
E-Mail: ...............................  ortsgemeinde-hardt@t-online.de

Hof

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Jochen Becker

mittwochs  ......................  18.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Rathaus, Hauptstraße 38
Telefon Gemeindeverwaltung  ...........  02661-5306
Fax Gemeindeverwaltung  .............  02661-950745

E-Mail  .......................................  Ortsgemeinde.hof@web.de
Internet  ......................................  www.hof-im-westerwald.de

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Sitzung des Bauausschusses 
der Ortsgemeinde Hof

Die Mitglieder des Bauausschusses sind zu einer öffentli-
chen Sitzung auf Dienstag, den 15.06.2021 - 17.00 Uhr in 
die Mehrzweckhalle Hof eingeladen.
Der Bauausschuss trifft sich zuerst um 17:00 Uhr am 
Mehrgenerationenplatz, um die TOP 1 – 3 zu besichtigen. 
Danach wird die Sitzung mit TOP 4 am Friedhof und im 
Anschluss im kleinen Saal der Mehrzweckhalle fortge-
setzt!
Tagesordnung:
A. Öffentlicher Teil:
1. Regenwassereinlauf Rosenweg - Besichtigung
2. Nutzung des Mehrgenerationenplatzes - Besichtigung
3. Besichtigung des Baugebiets „Ahornweg - erster Bau-

abschnitt“ und des Regenrückhaltebeckens
4. Neugestaltung des Wiesengrabfeldes und barrierefreier 

Zugang der Friedhofshalle - Besichtigung
5. Erneuerung der gemeindlichen Kanäle
6. Kenntnisgaben / Verschiedenes
Es werden alle Ratsmitglieder und Besucher*innen verpflich-
tet, eine für den öffentlichen Bereich geeignete und zugelas-
sene Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen zu 
tragen. 
Zum Zwecke der Information im Falle einer später bekannt-
werdenden Infektion werden Namen und Anschriften der 
Besucher*innen notiert.

Jochen Becker, Ortsbürgermeister

■■ Unkrautwuchs schadet den 
Nebenanlagen einer Straße

Die aktuelle Wetterlage hat der Natur einen mächtigen 
Schub gegeben. Überall sehen wir, wie alles grünt, wächst 
und gedeiht.
Leider geht damit aber auch die Verbreitung von Unkraut 
daher. Auch an Stellen, die dafür nicht vorgesehen sind. 
Somit werden auch die Nebenanlagen einer Straße, wie 
Gehweg, Bordsteine und Regenrinne sowie auch die Sink-
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TOP2 - Verabschiedung Gemeindearbeiter
Ortsbürgermeister Becker bedankt sich im Namen der Orts-
gemeinde und des Gemeinderates ganz herzlich für die 
immer gute Zusammenarbeit und den jahrzehntelangen Ein-
satz von Eduard Glesmann, auf den immer Verlass war. Wir 
verlieren mit dem Ausscheiden von Herrn Glesmann einen 
fleißigen und zuverlässigen Gemeindearbeiter, wünschen 
ihm dennoch für die Zukunft alles erdenklich Gute. Mit den 
besten Wünschen verabschiedet der Vorsitzende Herrn 
Glesmann in den selbsterwählten Ruhestand.
Zum Abschied überreicht Ortsbürgermeister Janosch Becker 
Herrn Glesmann noch ein Präsent.
TOP3 - Beratung und Beschlussfassung zum Ausbau-
programm Neubaugebiet „Bergstraße“
Der Vorsitzende übergibt das Wort an Architekt Paul Alhäu-
ser, der den aktuellen Planungsstand des Neubaugebietes 
kurz vorstellt und den Stand der Dinge in der Zusammenar-
beit mit den VG-Werken erläutert. Grundsätzlich besteht 
Einigkeit, dass die Straßenführung und das Erscheinungs-
bild möglichst „einfach“ gehalten werden soll, das heißt es 
soll auf unnötig teure Sonderbauten verzichtet werden.
Herr Alhäuser empfiehlt weiter, in Zukunft einen Einbahn-
straßenverkehr einzurichten, da die Straßenbreite einen 
Begegnungsverkehr schwierig erscheinen lassen.
Für den ersten Teilausbau beschließt der Rat, einen bitumi-
nösen Aufbau vorzusehen, analog zur Teilerschließung „Im 
neuen Garten“. So besteht weiter die Möglichkeit, dass Ver-
sorger Leitungen verlegen. Zudem werden nicht bereits fer-
tiggestellte Verkehrsanlagen durch Baufahrzeuge beschädigt 
oder zerstört.
TOP4 - Kenntnisgaben & Verschiedenes
Der Vorsitzende informiert über
- Den aktuellen Stand der Bauvorhaben:

B414: Anstehender Ortstermin mit LBM
Bergstraße
Zum Gallfenster

- Das Ergebnis der erfolgten Spielplatzprüfung
- Den geplanten Zaun am „neuen Spielplatz“
- Die Besichtigung der Bäume in der Waldstraße. Herr 

Hebel von der Baumschule Hebel hält sämtliche Bäume 
für gesund und kann ein Beschneiden nicht zwingend 
empfehlen. Sollte dies dennoch gewünscht sein, sollte 
dies im nächsten Winter erfolgen. Störende Äste können 
auch vom Bauhof entfernt werden.

- Die erfolgten und geplanten Arbeitseinsätze des „Bauhof II“
- Die Baumpflanzung von Herrn Mäurer in der Bölsberger 

Straße/Skihütte
- Die Bewegungssteine sowie die Bewegungstage im Juni
Im nichtöffentlichen Teil wurden vier Grundstücksverkäufe 
und ein Bauantrag behandelt sowie Informationen zu einem 
weiteren Bauantrag gegeben.
Darüber hinaus wurde über einen Vergleich abgestimmt.

Janosch Becker, Ortsbürgermeister

Langenbach b.  K.

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Artur Schneider

dienstags  .............................. 18:00 bis 19:00 Uhr
samstags  .............................. 10:00 bis 12:00 Uhr
Gemeindebüro, Poststraße 4
Telefon  ..........................................  02661 939374
Mobil  .............................................  0171 2664314

E-Mail  .............................................  info@og-langenbach.de
Internet  ............................................ www.og-langenbach.de

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes können wir aufgrund 
der aktuellen Corona-Pandemie-Situation nur begrenzte 
Kapazitäten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Bitte 
beachten Sie, dass eine Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung auch am Platz besteht.
Kirburg, den 07.06.2021   Janosch Becker, 

Ortsbürgermeister

■■ 20 Jahre Haarschneiderei Kerstin Minge
Am 02. Juni feierte Kerstin Minge das 20-jährige Bestehen 
ihres Friseursalons „Haarschneiderei“ in der Köln-Leipziger-
Straße. Wobei ja auch hier die geplante große Jubiläumsfeier 
leider ausfallen musste. Ganz ohne „Geburtstagsfeier“ wollte 
die ortsansässige Friseurin jedoch den besonderen Tag 
auch nicht verstreichen lassen und hatte für die Kundinnen 
und Kunden des Tages kleine Überraschungen parat.

2001 in Eigenarbeit 
und während tur-
bulenter persönli-
cher Umstände um- 
gebaut, etablierte 
sich die Haar-
schneiderei schnell
im Ort und lockte 
Kunden aus Kirburg 
und Umgebung an.
Zeitweise führte 
Kerstin Minge so-
gar eine Zweig-
stelle zusätzlich 
zum Hauptsitz in 
Kirburg.
Die Ortsgemeinde 
Kirburg gratuliert 
ganz herzlich zum 
20. Jahrestag und 
hofft, dass die 
Haarschneiderei 

noch viele Jahre ihre Leistungen in Kirburg anbietet!
Rückblickend freut sich die Chefin heute über die vielen Kun-
den, denen Sie für Ihre Treue über nunmehr 20 Jahre dankte.
Darüber hinaus hob Kerstin Minge hervor, wie wichtig die 
vielen Mitarbeiter der Haarschneiderei für den langjährigen 
Erfolg waren und auch immer noch sind: „Ohne mein Team 
hätte ich es nie so lange geschafft!“

Janosch Becker,
Ortsbürgermeister

■■ Termine/Absagen:
15.06. Gemeinderatssitzung (19:00 Uhr, Dorfgemein-

schaftshaus)

■■ Bürgerinformation über die Sitzung  
des Gemeinderates vom 20. April 2021

Öffentlicher Teil:
TOP1 - Ortstermin am Friedhof - Beratung zu Erdarbei-
ten an Wiesengräbern
Der Rat kommt zunächst zu einem Ortstermin am Friedhof 
bzw. am neuen Grabfeld an der Friedhofshalle zusammen. 
Dort wird die Situation der ungleichmäßigen Höhen der 
Grabplatten aufgrund der unterschiedlichen „Erdabsackun-
gen“ aufgrund der Liegezeiten in Augenschein genommen. 
Es ist unstrittig, dass die Ortsgemeinde für die Pflege der 
Grabstätten zuständig ist. Allerdings ist die Ortsgemeinde 
nicht für das Verlegen und Aufstellen von Grabsteinen und 
Grabplatten zuständig, daher stellt sich die Frage, ob die 
Ortsgemeinde nun hier das Neu-Ausrichten der Platten, was 
einen erheblichen Aufwand darstellt, kostenseitig komplett 
alleine tragen möchte. Alternativ wäre eine „kleine Lösung“ 
anzustreben, bei der nicht jeder Stein neu gesetzt werden 
müsste. Hierzu soll der Vorsitzende sich noch einmal mit ent-
sprechenden Unternehmen austauschen und Angebote ein-
holen.
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Nachruf
Die Ortsgemeinde Langenbach trauert um

Herrn Gerhard Strunk
der im Alter von 77 Jahren verstorben ist.

Herr Strunk gehörte 15 Jahre dem Gemeinderat an, davon 
10 Jahre als I. Beigeordneter. Darüber hinaus übte er vier 
Jahre das Amt eines Gemeinderechners aus. Er war stets 
auf das Wohl seiner Heimatgemeinde bedacht.

Mit seiner fachlichen Kompetenz war er ein gefragtes 
Mitglied im Gemeinderat und hat großen Anteil an der 
positiven Weiterentwicklung unserer Gemeinde.

Wir werden Gerhard Strunk ein ehrendes Andenken 
bewahren.
Unsere tief empfundene Anteilnahme und unser aufrichti-
ges Mitgefühl gelten seiner Familie und Angehörigen.

Für die Gemeinde Langenbach 

 Artur Schneider
 Ortsbürgermeister

Nichtamtliche Bekanntmachungen

■■ Förderverein der Bücherei 
Langenbach b.K. e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Wann? Donnerstag, 17. Juni 2021, 19 Uhr
Wo? Dorfgemeinschaftshaus
Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Feststellung der 
Beschlussfähigkeit, 3. Tätigkeitsbericht, 4. Kassenbericht, 5. 
Bericht der Kassenprüfer, 6. Entlastung des Vorstandes, 7. 
Neuwahlen, 8. Sonstiges

Lautzenbrücken

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Karsten Lucke

dienstags  .............................. 18:30 bis 19:30 Uhr
Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 7
Telefon während der Sprechstunde  ..  02661 5194
Ortsbürgermeister privat  ..............  0170 7356708
E-Mail  ...................  lautzenbruecken@t-online.de
Internet  ........................  www.lautzenbruecken.de

■■ Bericht über die Sitzung 
des Gemeinderates vom 20.05.2021

Zu Tagesordnungspunkt 1:
Vorstellung und Beschlussfassung Forsteinrichtungs-
werk Gemeindewald Lautzenbrücken
In regelmäßigen Abständen von 10 Jahren sieht das Lan-
deswaldgesetz eine Aktualisierung der Beschreibung und 
Planung für den Gemeindewald vor. Das bisher gültige Plan-
werk (Forsteinrichtung) wurde 2006 erstellt. Nach der Beauf-
tragung durch die Gemeinde Lautzenbrücken legt Landes-
forsten Rheinland-Pfalz (Forstamt, Forstrevier und Zentrale 
der Forstverwaltung, ZdF) ein neues Forsteinrichtungswerk 
der Gemeinde zum Beschluss vor (01.10.2021 bis 
30.09.2031). Dieses dient als Rahmenplan für die jährlich 
erstellten Forstwirtschaftspläne.

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Einladung zu einer Sitzung des Gemeinderates

Die Mitglieder des Gemeinderates werden hiermit zu einer 
Sitzung am Montag, 14. Juni, 2021, 19.00 Uhr in das Dorfge-
meinschaftshaus eingeladen.
Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1. Baumpflanzaktionen
2. Sportplatzangelegenheiten
3. Spielplatzangelegenheiten
4. Verschiedenes
Nicht Öffentlicher Teil
5. Grundstücksangelegenheiten
Öffentlicher Teil
6. Bekanntgabe der Entscheidungen im nicht öffentlichen Teil
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes können wir aufgrund 
der aktuellen Corona-Pandemie-Situation nur begrenzte 
Kapazitäten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Bitte 
beachten Sie, dass eine Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung auch am Platz besteht.
Ortsgemeinde Langenbach  Artur Schneider, 

Ortsbürgermeister

■■ Endlich wieder erlaubt - Kita-Kinder 
besuchen die Feuerwehr

Zum Glück sind seit einiger Zeit die Coronazahlen nicht 
mehr so hoch und Torsten Becker von der Feuerwehr war 
damit einverstanden, unsere neun wuseligen Vorschulkinder 
am Feuerwehrhaus zu begrüßen. Unterstützt wurde er dabei 
von freiwilligen Helfern unserer Langenbacher Feuerwehr.

Aufgeteilt in zwei Kleingruppen durften die Kinder die beiden 
nagelneuen Feuerwehrautos aus der Nähe betrachten. 
Marco Oppermann und Torsten Saß haben ganz genau 
erklärt, wofür man die einzelnen Ausrüstungsgegenstände 
braucht. Natürlich durften auch alle mal wie ein echter Feu-
erwehrmann mit Wasser spritzen.
Ein weiteres Highlight war es, dass jeder (natürlich gut gesi-
chert) auf das Dach des Einsatzfahrzeuges klettern durfte. 
Manche haben sich nicht getraut und lieber nur von unten 
zugeschaut.
Ganz zum Schluss haben wir noch ein Foto mit all den lie-
ben Leuten von der Feuerwehr gemacht, die euch alles so 
geduldig erklärt haben.
Demnächst darf auch die Bambini-Feuerwehr wieder starten 
und Herr Becker hat alle Kinder ab 6 Jahren herzlich einge-
laden, dabei zu sein. Vielleicht hat ja auch das ein oder 
andere Grundschulkind Lust unsere tolle Feuerwehr kennen-
zulernen.
Die Gruppenstunden finden immer freitags statt. Wer nähere 
Infos dazu haben möchte, kann sich gerne direkt an Torsten 
Becker wenden: In den Stöcken 6, 57520 Langenbach, Tele-
fon 02661 938759 oder 0170 4782221.
Wir Erzieherinnen bedanken uns herzlich für den tollen Ein-
satz mit unseren Vorschulkindern!
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Zu Tagesordnungspunkt 5:
Förderprogramm PV-Anlagen
Die Ortsgemeinde möchte einen weiteren aktiven Beitrag 
zum Klimaschutz leisten und initiiert dafür ein Förderpro-
gramm, das Bürgerinnen und Bürgern aus Lautzenbrücken 
einen finanziellen Zuschuss zum Kauf einer Photovoltaikan-
lage gewährt. Damit soll der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien zur Stromerzeugung im Dorf unterstützt werden. Im 
Kern bedeutet dies eine Förderung von 25% der Anschaf-
fungskosten der PV-Anlage bei einem gleichzeitigten Höchst-
fördersatz von 2.500,00 € pro Anlage. Der Gemeinderat dis-
kutiert die vorliegende Förderrichtlinie und stimmt dieser mit 
wenigen Änderungen (im wesentlichen Antragsberechti-
gung, Förderhöchstgrenze bei Kombination zweier Anlagen, 
Gültigkeit ab 01. Juli 2021) zu. Für das laufende Haushalts-
jahr 2021 werden 25.000,00 € für die Förderung zur Verfü-
gung gestellt. Den möglichen außerplanmäßigen Ausgaben 
wird zugestimmt. Die Finanzierung erfolgt über die Ent-
nahme bei den liquiden Mitteln.
Zu Tagesordnungspunkt 6:
Heizung Gemeindeverwaltung
Für die Gemeindeverwaltung wird seit längerem eine pas-
sende Alternative für die vorhandenen Nachtspeicheröfen 
gesucht. Ausstattung und jetzige Nutzung des Gebäudes 
sowie die ungewisse zukünftige Nutzung und ein mögliches 
Heizverhalten machen eine eindeutige Lösung derzeit sehr 
schwer. Ebenfalls ist noch unklar, inwiefern die GV in ein 
mögliches Gesamtkonzept mit MZH und DGH eingebunden 
werden könnte. Dennoch sind alle Teillösungen besser als 
der jetzige Zustand, auch wenn diese nur als Übergang die-
nen sollten. 
Der Ortsbürgermeister informiert über die Vor- und Nachteile 
einer Wärmepumpe sowie von Wand-Konvektoren für die 
Nutzung in dieser speziellen Immobilie. Derzeit wird eine 
zweite Gesamtexpertise sondiert, um dem Gemeinderat eine 
bessere Entscheidungsgrundlage zu bieten. In diesem 
Zusammenhang sollen für die Gemeindeverwaltung die bei-
den Varianten abgewogen werden, um auf dieser Grundlage 
final zu entscheiden.
Zu Tagesordnungspunkt 7:
Trimm-Dich & Fitness Parcours
Es wurde die Idee an die Gemeinde herangetragen, im 
Außenbereich, u.a. entlang der von der Ortsgemeinde defi-
nierten Wanderwege einen Trimm-Dich und Fitness Parcours 
anzulegen. Mögliche Standorte wurden bereits definiert und 
mit Förster und Jagdpächter auf Eignung hin überprüft. Hier-
bei gab es bei einigen Standorten Bedenken, die geogra-
phisch zu versetzen wären. Die Anschaffungskosten für 
mögliche Geräte würden sich überschlagsmäßig auf ca. 
15.000,00 - 20.000,00 € belaufen. Das Herrichten der einzel-
nen Stationen sowie die Installation der Geräte ist dabei 
nicht berücksichtigt. Dem Gemeinderat liegen mögliche 
Gerätebeispiele vor, die gesichtet werden.
Der Gemeinderat diskutiert die Anregung und kommt zu dem 
Schluss, dass es grundsätzlich eine gute Idee ist, die aller-
dings auch Folgekosten und stetige Unterhaltungsarbeiten 
nach sich ziehen. Eine derzeitige Realisierung soll nicht wei-
terverfolgt werden.
Zu Tagesordnungspunkt 10:
Bekanntgabe aus dem nichtöffentlichen Teil
Der Gemeinderat hat einem Stundungsantrag zugestimmt 
ebenso wie dem Verkauf eines Baugrundstücks.
Zu Tagesordnungspunkt 11:
Kenntnisgaben / Verschiedenes
• In der Jagdhütte wurde ein defekter Durchlauferhitzer 

ersetzt
• Die Spenden an die RescueGroup und den DRK Ortsver-

ein Bad Marienberg wurden getätigt
• Die Bänke für das Dorf wurden bereits geliefert und wer-

den jetzt nach und nach aufgestellt
• Die Schilder für die Grillhütte sind produziert und montiert
• Die Erneuerung des Spielplatzes Talstraße startet am 07. 

Juni. Die vorhandenen zu demontierenden Spielgeräte 

Die letzten trockenen Jahre verursachen erhebliche Schä-
den im Wald, insbesondere bei der Fichte. Der Borkenkäfer 
verursacht einschneidende Änderungen im Waldzustand. 
Der Verlust ist im Wald mit vielen baumfreien Flächen sicht-
bar. Der Holzvorrat der Gemeinde ist von 2006 mit 31.000 
Festmetern (Kubikmeter) auf heute 17.000 Festmeter gesun-
ken. Knapp 20 ha (200.000m2) Waldfläche sind neu zu 
bepflanzen.
Dafür werden dem zukünftigen Klima und den nassen Böden 
angepasste Baumarten ausgewählt, Eiche, Erle, Tanne und 
in Mischungen gesetzt.
Die Pflanzungen und deren Pflege werden sich über meh-
rere Jahre erstrecken.
Aufgrund der Verluste bei der Baumart Fichte wird die jähr-
lich zur Ernte verfügbare und im Plan vorgeschlagene Holz-
menge von 1.600 Festmeter auf 340 Festmeter absinken.
Die neu entstehenden Waldflächen und die alten Wälder mit 
Laubbäumen und Buche erfüllen ihre Aufgaben: Natur-
schutz, Wasserschutz, CO2-Speicherung.
Im Wald von Lautzenbrücken ist Platz für viele Menschen, 
um Natur zu erleben.
Der Gemeinderat beschließt die für den Zeitraum 01.10.2021 
bis 30.09.2031 vorgelegte Betriebsplanung (Forsteinrich-
tungswerk).
Zu Tagesordnungspunkt 2:
Jahresabschluss 2020
2.1 Feststellung des Jahresabschlusses 2020
Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, 
Marco Alhäuser, berichtet über die am 29.04.2021 durchge-
führte Prüfung des Jahresabschlusses 2020.
Die Prüfung erfolgte stichprobenartig unter Einbeziehung der 
Buchführung und des Rechenschaftsberichts. Dabei erga-
ben sich keine Beanstandungen.
Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschrif-
ten und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gemeinde. Der Rechenschaftsbericht steht mit diesem 
im Einklang.
Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss 2020 der Orts-
gemeinde Lautzenbrücken zum 31.12.2020 fest.
2.2 Beschluss über die Entlastung des Ortsbürgermeis-
ters und der Beigeordneten sowie des Bürgermeisters 
der Verbandsgemeinde Bad Marienberg und der Beige-
ordneten
Der Gemeinderat erteilt dem Ortsbürgermeister, den Beige-
ordneten, soweit sie den Ortsbürgermeister vertreten haben 
sowie dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Mari-
enberg und den Beigeordneten, soweit sie den Bürgermeis-
ter vertreten haben, die Entlastung für das Haushaltsjahr 
2020.
Zu Tagesordnungspunkt 3:
Sanierung von Wirtschaftswegen
Ein Teil der asphaltierten Straße am Rothfeld weist auf einer 
Länge von gut 90 Meter erhebliche Schäden auf. An dieser 
Stelle ist ein starkes Gefälle. Die Schäden in der Fahrbahn 
stellen auch ein erhebliches Unfallrisiko dar. Eine Kosten-
schätzung zur Sanierung der betroffenen Strecke hat ein 
Sanierungsvolumen von 15.213,56 € ergeben. Der Gemein-
derat beschließt, dass die Sanierung aufgrund der Nicht-
überschreitung der Wertgrenzen in freihändiger Vergabe rea-
lisiert werden soll. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, 
die Maßnahme im Rahmen der Kostenschätzung mit dem 
Büro Mudersbach, Bad Marienberg zu realisieren.
Zu Tagesordnungspunkt 4:
Auflösung von Reihengräbern
Auf dem Friedhof sollen aufgrund des Ablaufes der Ruhezeit 
zwei Reihen Reihengräber, 2 Feld links, Reihe 1 und 2, ein-
geebnet werden. Der Gemeinderat stimmt vorbehaltlich der 
Zustimmung von Hinterbliebenen der vorzeitigen Auflösung 
der Gräber Hildegard Alhäuser und Maria Stang zu.
Der Gemeinderat legt die Standzeit für den von der Ortsge-
meinde finanzierten Container für die Grabauflösung auf die 
Zeit 14. Juni bis 04. Juli 2021 fest.
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■■ Auch erste Lockerungsschritte im Dorf
Sport in der MZH
So steil die Corona-Zahlen nach oben gingen, so erfreulich 
sind sie in den letzten Wochen auch wieder gefallen. Im 
Ergebnis führt dies dazu, dass die Landesregierung in Mainz 
Lockerungsschritte eingeleitet hat. Vieles geht noch nicht 
und manches weiterhin auch nur im eingeschränkten Rah-
men, aber es gibt offensichtlich das vielzitierte Licht am 
Ende des Tunnels.
Für unser Dorf bedeutet dies, dass jetzt als erstes der Sport 
in der Mehrzweckhalle Schritt für Schritt wieder startet, 
neben den Lockerungen, die den Privatbereich betreffen. 
Wundert Euch also nicht, wenn die Aktivitäten jetzt wieder 
zunehmen, dann geschieht das im Einklang mit dem Recht-
lich möglichen. Wenn sich diese Dynamik weiter verstetigt, 
dann werden wir in diesem Rahmen auch die Gemeindeim-
mobilien und dann auch die Angebote der Gemeinde wieder 
hochfahren - mit Bedacht und nicht überstürzt, aber natürlich 
mit dem Ziel, auch wieder in einem normalen Nach-Corona-
Alltag anzukommen.

Karsten Lucke, Ortsbürgermeister

Mörlen

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Thomas Ax

dienstags  .............................. 19:00 bis 20:30 Uhr
und nach Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Schulstraße 9
Telefon  ..............................................  02661 5968

E-Mail  ................................ ortsgemeinde-moerlen@gmx.de
Internet  ...................................  www.moerlen-westerwald.de

Neunkhausen

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Rudi Neufurth

freitags  ................................................... 17:00 bis 18:00 Uhr
und nach Vereinbarung
Bürgermeisteramt, Hauptstraße 26
Telefon  ...........................................................  02661 939457
Mobil  ..............................................................  0171 1284215
E-Mail  ............................. buergermeister@neunkhausen.de

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Sitzung des Gemeinderates Neunkhausen

Hiermit lade ich zu einer Gemeinderatsitzung für Montag den, 
14.06.2021 um 19:00 Uhr ins Bürgerhaus Kirchstr. 7 ein.
Tagesordnung
A.Öffentlicher Teil:
1. Einwohnerfragestunde
2. Beratung und Beschlussfassung Renovierung Bürger-

haus
3. Beratung und Beschlussfassung Grillhüttensatzung
4. Kenntnisgabe/Verschiedenes
B. Nichtöffentlicher Teil:
5. Bauangelegenheit
6. Grundstücksangelegenheit
7. Kenntnisgabe/Verschiedenes

sind zu verschenken, der Gemeinderat verständigt sich auf 
eine Vergabe an die eingegangenen Interessensbekun-
dungen

• Ein Vor-Ort-Termin am Dorfbrunnen hat eine Lösung für 
eine zukünftige Handhabung ergeben, die bereits in 
Umsetzung ist

• Der Vorsitzende informiert über den kommunalen Mitmach-
tag der VG Bad Marienberg

• Die Installation der Feuerlöscher in den gemeindeeigenen 
Immobilien hat stattgefunden

Karsten Lucke, Ortsbürgermeister

■■ Brennholz ist „unter die Leute gebracht“
Es gab noch ein paar Bürger:innen, die im letzten Jahr nicht 
bedient werden konnten und neue sind auch noch hin zuge-
kommen. Jetzt konnten aber alle interessierten Menschen 
aus dem Dorf ihre Brennholzlose erhalten. Auch wenn es im 
Wald weiterhin mehr als genug zu tun gibt, so hat unser 
Revierförster, Otmar Esper, auch diese Aufgabe nicht aus 
dem Auge verloren - Besten Dank.
Jetzt darf abtransportiert, gesägt, gespalten und eingelagert 
werden. Wir leihen uns den Spruch einmal von den 
Kegler:innen aus - „Gut Holz“! Die nächste Runde Brennholz 
wird dann frühestens im nächsten Jahr, 2022, ausgerufen.

Karsten Lucke, Ortsbürgermeister

■■ Blues Brothers im Dorf?
Fundsache Sonnenbrille

Mit dunklen Sonnenbrillen 
zogen sie einst cool durch den 
Kultfilm „Blues Brothers“. Jetzt 
wurde eine solche schwarze 
Ray Ban-Sonnenbrille in der 
Hecke unterhalb des Fried-
hofs von einem aufmerksa-
men Bürger gesichtet und 
gesichert. Und? Wer ist cool, 
wer vermisst sie?

Karsten Lucke, Ortsbürgermeister

■■ Interesse an „Ausschuss-Bank“

Wie berichtet haben wir unser Banksortiment in der Gemar-
kung nahezu komplett ausgetauscht. Jetzt können unsere 
neuen, roten Allwetterbänke ganzjährig draußen verweilen. 
Von den ausgetauschten Bänken mit Metallgestell sind noch 
sechs Stück zu haben, die müssen nicht zwingend im 
Schrott landen. Sollte noch jemand Interesse haben, dann 
meldet Euch einfach - wir werden uns sicher handelseinig.
Das Foto ist nicht allzu aussagekräftig, aber man ahnt durch-
aus, was hier für Bänke noch abzugeben sind. Für den Gar-
ten, Vorgarten oder die Laube dürften sie sicherlich noch rei-
chen. Wie beim Spielplatz gilt, Lautzenbrücker:innen haben 
Vorrang.

Karsten Lucke, Ortsbürgermeister



Wäller Blättchen 18 Nr. 23/2021

Nisterau

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Markus Schell

freitags  .................................. 16:00 bis 18:00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus, Schulweg 12
Telefon  ..........................................  02661 939556
Mobil  ...........................................  0160 97331615

E-Mail  ..............................................  gemeinde@nisterau.de
Internet  ....................................................... www.nisterau.de

■■ Vandalismus am Spielplatz
In den vergangenen Tagen 
haben Jugendliche auf dem 
Kinderspielplatz in Nisterau 
leider ihr Unwesen getrieben. 
Augenscheinlich wurde mit 
einem Feuerzeug eine der 
Halterungen an der Nest-
schaukel derart beschädigt, 
dass die Inbetriebnahme des 
Spielgerätes ein Sicherheitsri-
siko darstellt.
Aufgrund dieser Art des Van-
dalismus muss die Nest-

schaukel auf dem Kinderspielplatz leider entfernt werden.
Die Ortsgemeinde bemüht sich schnellstmöglich um Ersatz.

Markus Schell, Ortsbürgermeister

■■ Der Grüncontainer und seine Öffnungszeiten
Der Grüncontainer wird den 
Anwohnerinnen und Anwoh-
nern der Ortsgemeinde jeden 
Samstag im Zeitraum von 
9:00 - 12:00 Uhr zur Verfü-
gung stehen.
Um Grünabfall in haushaltsüb-
lichen Mengen zu entsorgen, 
dann kann jeder in der 
Gemeinde davon profitieren.

Markus Schell, Ortsbürgermeister

■■ Straßenreinigung
Als Bürgermeister möchte ich an dieser Stelle noch einmal an 
alle Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer zur Reinigung 
der am Grundstück anliegenden Straßenbereiche appellieren. 
Die Durchführung der Straßenreinigung obliegt den jeweiligen 
Grundstückseigentümern bzw. den entsprechend Verpflichteten.
Insbesondere erforderlich ist dabei die regelmäßige und 
gründliche Reinigung der Gehwege, Rinnen und sonstigen 
Flächen im Sinne der Straßenreinigungssatzung.
Neben dem üblichen Kehren der Flächen zählt auch das 
Freihalten der Flächen von Unkraut sowie von Bewuchs 
(Hecken, Sträucher usw.), der beispielsweise vom Privat-
grundstück in bzw. auf die öffentlichen Flächen hineinragt.
Ich bitte Anwohnerinnen und Anwohner darum, sich über die 
derzeitigen Zustände ein Bild zu machen und ggf. aktiv zu 
werden oder ggf. die Eigentümerinnen und Eigentümer um 
Aktion zu bitten.
Mehr als im Sinne der Satzung verlangt wird muss selbstverständ-
lich niemand leisten, aber ein Mindestmaß an Einsatz ist geboten: 
Verunkrautung der Rinnen stören z.B. den regulären Abfluss des 
Oberflächenwassers und können dadurch zu beachtlichen Beein-
trächtigungen führen, die ihrerseits auch gravierende und haf-
tungsrechtliche Folgen haben können. Aber ich gehe auch persön-
lich davon aus, dass niemand den eigenen Keller voller Wasser 
oder Wasserschäden an der eigenen Hausfassade in Kauf nimmt.

C. Öffentlicher Teil:
8.  Bekanntgabe der im nichtöffentlichem Teil 
     gefassten Beschlüsse
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes können wir nur 
bedingte Zuhörer zulassen. Ich bitte daher um Anmeldungen.
Bitte beachten Sie, dass während der Sitzung eine FFP-2 
Maske getragen werden muss.

Rudi Neufurth, Ortsbürgermeister

■■ Information über die Gemeinderatsitzung 
vom 03.05.2021

Tagesordnungspunkt 1:
2. Änderung des Bebauungsplanes 
,,Im Krampel“
Im Bebauungsplan „Im Krampel“ wurde für den Bereich des 
allgemeinen Wohngebiets (WA) eine maximal zulässige 
Anzahl von einem Vollgeschoss festgesetzt, was in Verbin-
dung mit der vergleichsweise niedrigen Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,25 und den teilweise relativ kleinen Baugrund-
stücken (Größe < 550 m²) unter Umständen dazu führte, 
dass Interessenten ihre Kaufabsichten nicht weiter verfolg-
ten. 
Um Bauwilligen eine bessere Ausnutzung der Grundstücke 
zu ermöglichen und mehr gestalterischen Spielraum zu 
schaffen, soll die höchstzulässige Anzahl der Vollgeschosse 
für das gesamte WA-Gebiet auf zwei erhöht werden. Im Zuge 
dessen ist es ebenfalls notwendig, die Geschossflächenzahl 
(GFZ) entsprechend anzupassen und eine maximal zuläs-
sige Gebäudehöhe festzusetzen. 
Außerdem wird das Zeltdach als zulässige Dachform ergänzt 
und die Festsetzung zur Mindestgröße der Grundstücke 
gestrichen, da einige an die Erschließungsstraße „Krumm-
struth“ angrenzende Flurstücke diese unterschreiten.
Der Gemeinderat beschließt, die textlichen Festsetzungen 
gemäß dem vorgestellten Entwurf des ausführenden Pla-
nungsbüros Alhäuser zu ändern.
Tagesordnungspunkt 2:
Beratung und Beschlussfassung Änderung Bebauungs-
plan; Auftragsvergabe
Der Gemeinderat beschließt den Auftrag an das Planungs-
büro gemäß Angebot zu vergeben.
Tagesordnungspunkt 3:
Beratung und Beschlussfassung Grillhüttensatzung
Im Gemeinderat besteht Einigkeit, dass die Grillhüttensat-
zung gem. Vorlage der Verbandsgemeindeverwaltung in 
Kraft treten und in der nächstem Sitzung beschlossen wer-
den soll.
Die Nutzungsgebühren werden wie folgt festgesetzt:
Miete für Ortsansässige  25,00 €
Miete für Nichtortansässige  50,00 €
Kaution  100,00 €
In den Nutzungsgebühren sind die Kosten für Strom und 
Wasser bereits enthalten.
Tagesordnung 4:
Kenntnisgabe/
Verschiedenes
• Der Vorsitzende gibt die Info der Verbandsgemeinde wei-

ter, dass ab sofort Impfbescheinigungen für Ratsmitglieder 
beim Ortbürgermeister ausgestellt werden können.

• Ein Bürger regt an, dass bei den Ortseingängen/Ortaus-
gängen einmal geblitzt werden sollte. Dies wurde an die 
Polizei weitergeleitet.

• Ein Ratsmitglied weist darauf hin, dass aufgrund der aktu-
ell steigenden Materialkosten bezüglich der Sanierung des 
Bürgerhauses auf die Kosten geachtet werden muss.

Bekanntgabe 
aus dem nichtöffentlichen Teil
Der Bauplatz „Buchenweg 14“ wird bis auf weiteres der Nut-
zung als Spielplatz zugeführt und von der Liste der zu ver-
kaufenden Bauplätze entfernt.
Es wurden Grundstücke verkauft, die Ortsgemeinde hat 
keine Bauplätze mehr in ihrem Besitz.

Rudi Neufurth, Ortsbürgermeister
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Bei ergänzenden Anträgen oder Anregungen bitten wir diese 
firstgerecht (mindestens zwei Wochen vor Sitzungstermin) 
sowie schriftlich beim Vorstand einzureichen. Wir freuen uns 
auf Eure Teilnahme!

Nistertal

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Christian Benner

dienstags und mittwochs  ....................... 18:00 bis 19:00 Uhr
Dienstagssprechstunde derzeit nur telefonisch
Bürgermeisteramt/Gemeindeverwaltung, Am Sportplatz 4a
Telefon während der Sprechzeiten  ..............  02661 9839950
Telefon (Eilsachen/Notfälle)  ...........................  0175 2212516
Telefon (Bauhof)  ..........................................  0160 97032434
E-Mail  ...............................  kontakt@nistertal-westerwald.de
Internet  .................................... www.nistertal-westerwald.de

Auch die Straßeneinlaufschächte sollten regelmäßig geleert wer-
den. Wer sich über den Inhalt der Straßenreinigungssatzung 
informieren möchte, kann dies z.B. auf unserer Internetseite unter 
www.nisterau.de, oder in gedruckter Form im Gemeindebüro.

Markus Schell, Ortsbürgermeister

Nichtamtliche Bekanntmachungen

■■ Reit-, Zucht- und Fahrverein 
Oberwesterwald e.V.

Einladung zur Ergänzung der Jahreshauptversammlung 2021
Aufgrund eines Formfehlers muss die Wahl des 1. und 2. 
Vorstandsvorsitzenden wiederholt werden. Dazu sind alle 
Mitglieder des Vereins am 02.07.2021 um 19:00 Uhr herzlich 
eingeladen. Abhängig von den zu diesem Zeitpunkt beste-
henden Bestimmungen kann die JHV auch virtuell stattfin-
den, ansonsten auf der Reitanlage Nisterau. Weitere Infor-
mationen werden dazu ca. 1 Woche vor der JHV auf der 
Homepage www.reitvereinoberwesterwald.de zu finden sein. 
Als Tagesordnung ist vorgesehen: 1. Wiederholung Neuwah-
len des Vorstandes

■■ 9. Änderung des Bebauungsplanes „Nistertal West“
Bekanntmachung des Beschlusses zur Änderung sowie der Unterrichtungs- und Äußerungsmöglichkeit für die 
Öffentlichkeit

Der Gemeinderat Nistertal hat in seiner Sitzung vom 
05.08.2020 beschlossen, den Bebauungsplan „Nistertal 
West“ vorhabenbezogen zu ändern und das Verfahren der 9. 
Änderung einzuleiten. Der Beschluss zur Änderung des 

Bebauungsplanes wird gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) bekannt gemacht.
Der Vorentwurf der Bebauungsplanänderung sieht im 
Wesentlichen eine Unterteilung des Plangebietes in ein 
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Gefahr hätten werden können. Denn sie waren leicht zu über-
sehen und man hätte sich reinsetzen können. In diesem Fall 
wäre neben dem Vergehen der „Sachbeschädigung“ noch 
ggf. das Verbrechen „Körperverletzung“ dazugekommen. 

War denjenigen das bewusst? Man darf wirklich am Verstand 
zweifeln! Es wurde Strafanzeige erstattet, Polizei und Staats-
anwaltschaft ermitteln. 
Vielen Dank an alle Nistertalerinnen und Nistertaler, die 
bereits einige Hinweise geliefert haben, um eine konkrete 
Strafanzeige (gegen Unbekannt, aber mit Eingrenzung des 
Tatzeitraums) stellen zu können. Wer weitere sachdienliche 
Hinweise zur Ergreifung der Täter geben kann, wird gebeten, 
sich an die zuständige Polizeidienstelle in Hachenburg oder 
die Gemeindeverwaltung zu wenden. Das (Gemeinde-)
Leben könnte so schön sein, aber scheinbar haben einige 
Wenige etwas dagegen und leiden an wallendem Geltungs-
drang und blinder Zerstörungswut.

Christian Benner, Ortsbürgermeister

Norken

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin 
Simone Jungbluth

donnerstags  .......................... 18:00 bis 19.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus, Westerwaldstraße 8
Telefon während der Sprechstunde  ..  02661 6003
Mobil  .............................................  0175 3304777
E-Mail  ......................................... info@norken.de

Stockhausen-Illfurth

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Günter Weinbrenner

dienstags  ............................................... 18:30 bis 20:00 Uhr
Gemeindebüro Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 2
Telefon Gemeindebüro  ....................................  02661 63711
Mobil Ortsbürgermeister  ................................  0171 3425846
E-Mail  .............................. stockhausen-illfurth@rz-online.de

■■ Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr 
Stockhausen-Illfurth wieder komplett

Nils Andexser (Mitte) ist kommissarischer Stellvertretender 
Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Stockhausen-Illfurth. 
Bürgermeister Andreas Heidrich überreichte als Dienstherr 
der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg 

Mischgebiet (MI) und ein allgemeines Wohngebiet (WA) im 
Sinne der Baunutzungsverordnung vor. Wesentliches Ziel 
der Planung ist die Wiedernutzbarmachung von Brachflä-
chen für die Realisierung eines barrierefreien Mehrgenerati-
onen-Wohnparks mit Gemeinschaftseinrichtungen und 
gewerblichen Nutzungen unter teilweiser Einbeziehung vor-
handener Bausubstanz (ehemaliges Möbelhaus Panthel). 
Als wesentliche Auswirkungen der Planung werden die 
Schaffung neuer Wohnmöglichkeiten und das Angebot 
moderner Wohnformen, aber auch eine bedingte Zunahme 
des Verkehrs sowie eine Ausweitung des Spannungsfeldes 
Wohnen und angrenzendes Gewerbe erwartet.
Die 9. Änderung des Bebauungsplanes „Nistertal West“ wird 
als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. Es wird keine 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt.
Die Unterlagen, aus denen sich die Öffentlichkeit zu den Zie-
len und Zwecken und wesentlichen Auswirkungen der Pla-
nung unterrichten kann, werden zur Einsicht vom 14.06.2021 
bis einschließlich 02.07.2021 bei der Verbandsgemeindever-
waltung, Kirburger Straße 4, Zimmer 210, 56470 Bad Mari-
enberg bereitgehalten. Die Einsichtnahme in die ausgeleg-
ten Planunterlagen ist nach vorheriger terminlicher 
Absprache mit den Mitarbeitern des Fachbereichs Bauen - 
Planen - Umwelt unter der Telefon-Nr. 02661/6268-340 oder 
02661/6268-341 sowie per Email an bauleitplanung@bad-
marienberg.de während der Dienststunden (Montag bis Mitt-
woch 8:00 - 12:00 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr, Donnerstag 
8:00 - 12:00 Uhr und 13:30 - 18:00 Uhr sowie Freitag 8:00 - 
12:00 Uhr) möglich. Die Mitarbeiter der Verbandsgemeinde-
verwaltung geben auf Wunsch Auskunft über den Bebau-
ungsplanentwurf. Die Planunterlagen stehen darüber hinaus 
im Internet unter https://www.bad-marienberg.de/oeffentlich-
keitsbeteiligungen.html im genannten Zeitraum zur Einsicht 
und zum Download bereit.
Äußerungen können während dieser Frist bei der oben 
genannten Dienststelle vorgebracht werden. Sie werden im 
Rahmen der Auswertung aller Äußerungen überprüft und 
fließen dann in das weitere Bebauungsplanverfahren ein. Die 
Entscheidung darüber wird durch den Gemeinderat Nistertal 
getroffen. In der danach stattfindenden öffentlichen Ausle-
gung (§ 3 Abs. 2 BauGB) kann das Ergebnis dieser Abwä-
gung eingesehen werden. Ort und Zeitpunkt der Auslegung 
bitte ich den Bekanntmachungen im Wäller Blättchen zu ent-
nehmen. Eine darüber hinausgehende gesonderte Benach-
richtigung über die Entscheidung ist gemäß den Vorschriften 
des Baugesetzbuches nicht vorgesehen.

Christian Benner, Ortsbürgermeister

■■ Vandalen waren unterwegs
Wegekreuz geschändet und Sitzbänke zerstört
Wir hatten in Nistertal bisher Gott sei Dank noch nicht sehr 
viele dieser Fälle, aber in der letzten Woche war es dann lei-
der wieder einmal so weit: Die Vandalen gingen um! Vanda-
len, das ist ein Wort, das zwar das Richtige meint, aber 
strenggenommen viel zu harmlos daherkommt. Nennen wir 
die Verantwortlichen einfach beim Namen, benennen wir sie 
nach dem, was sie sind: Straftäter, Ehr- und Gottlose! Wer 
meint, den Jesuskörper des Wegekreuzes entlang des Wes-
terwaldsteiges im Ortsteil Büdingen mit unzähligen FFP-
Masken zu bedecken und zu entwürdigen, Kratzer am Kreuz 
zu hinterlassen und auch die in naher Umgebung befindli-
chen Gemeindesitzbänke vollends zu zerstören, ja selbst die 
ausgerissenen Sitzbohlen noch zu zersägen und zu zerbre-
chen, sodass eine Reparatur gänzlich unmöglich und eine 
Neubeschaffung der Bänke notwendig wird, der ist ein gott-
loser Straftäter! Ein dummer Jugendstreich sieht anders aus, 
im vorliegenden Fall wurden die Grenzen der guten Sitten 
eineindeutig überschritten.
Ein paar der demontierten Befestigungsschrauben der Bänke 
wurden „wiederverwendet“ und auf anderen Sitzbänken so 
„installiert“ dass sie für unbedarfte Wanderer, die sich kurz 
auf einer der Bänke ausruhen wollten, zu einer ernsten 
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■■ Wot öss dott?
Woche 5
Lösungen der Vorwoche:
1: c) die Schlömme kommen önnd Brommesje
2: b) isch hǫnn die Æbbel vǫmm Bahm ǫbbgeriehrd
3: a) wénn die Ahle nédd ässdameerd wärrn, wärrn se dög-
ges æbsch

■■ Stromabschaltung im Ortsteil 
Korb am 13.06.2021 durch die 
Energienetze Mittelrhein (ENM)

Aufgrund von Wartungsarbeiten wird am Sonntag, den 
13.06.2021, von ca. 6 Uhr bis 9 Uhr der Strom abgeschaltet. 
Ich weise im Namen der Feuerwehr Unnau daraufhin, dass 
das Feuerwehrgerätehaus in dieser Zeit besetzt ist, damit 
alle Bürgerinnen und Bürger im Falle eines Notrufes eine 
Anlaufstelle haben, da es laut ENM wohl auch zu eventuel-
len Ausfällen der Telekommunikation kommen kann.
Wir bitten um entsprechende Beachtung.
Wolfgang Seiler  Iris Wagner
Energienetze Mittelrhein  Ortsbürgermeisterin

Nichtamtliche Bekanntmachungen

■■ Frauenchor Stangenrod
Das etwas andere Ebsensuppenfest war ein voller 
Erfolg!
Da es in diesem Jahr nicht möglich war, das allseits beliebte 
Erbsensuppenfest wie gewohnt durchzuführen, hatte sich 
der Frauenchor und die Suppencrew etwas ganz besonde-
res einfallen lassen. In Zusammenarbeit mit den Edeka 
Märkten Osterkamp wurden im Vorfeld des eigentlichen Ter-
mins an Fronleichnam insgesamt 300 Liter! Original Stan-
genroder Erbsensuppe in den Märkten in Bad Marienberg 
und Höhn verkauft.
An Fronleichnam hat die Suppencrew wie gewohnt die ca. 
130 Liter Erbsensuppe im Kessel gekocht. Dann wurde die 
Suppe im Ortsteil Stangenrod mit dem Traktor ausgefahren 
und an die Haushalte ausgegeben. Das Ganze war ein voller 
Erfolg und wurde von vielen Einwohnern gerne angenom-
men, so dass auch alles verkauft werden konnte. Wie immer 
werden die Einnahmen der Allgemeinheit zu Gute kommen.
Dafür ein herzliches Dankeschön an alle, die uns mit ihren 
Einkäufen in den Märkten und am eigentlichen „Erbsensup-
pentag“ unterstützt haben.

Schul- und Kindergartennachrichten

■■ Kindergarten Kunterbunt
Sponsorenlauf des Kindergarten Kunterbunt in Nistertal 
war ein toller Erfolg
Am 08.05.2021 fand unter der Organisation von „fit-for-
family“ und „Wäller helfen Wällern“, der 2. große „Charity 
Run“ zugunsten der Unnauer Patenschaft e.V. statt. Da der 
Verein, Corona bedingt, im Moment kaum Einnahmen hat, 
regte die Initiatorin Fr. Brückhof-Patt einen Sponsorenlauf in 
der Grundschule Nistertal an und Frau Sarah Fritz (Vorsit-
zende des Fördervereins Kiga Kunterbunt, Lehrerin an der 
Grundschule Nistertal und Kindergartenmama) leitete die 
Idee an den Kindergarten weiter.

Nachdem den Kindern in 
Gesprächskreisen die 
geplante Aktion erklärt 
wurde, konnten sie zu 
Hause Sponsoren suchen, 
die die Teilnahme am Lauf 
finanziell unterstützten.
An drei aufeinander folgen-
den Tagen traten vom 10. - 
12.05.2021 alle Kindergar-

die entsprechende Ernennungsurkunde. Erster Gratulant 
war Wehrführer Patrick Müller (links).

Foto: Röder-Moldenhauer  

Verbandsgemeindeverwaltung

Unnau

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin 
Iris Wagner

dienstags  ............................................... 17:00 bis 19:00 Uhr
Bürgermeisteramt, Schwimmbadstraße 36
Telefon  ...............................................................  02661 5308
E-Mail  ........................................................... info@unnau.de
Internet:  ......................................................... www.unnau.de

■■ Dach der Bushaltestelle Unnau 
erhält eine neue Eindeckung

Bereits seit vielen Jahren wurde das Dach der Bushaltestelle 
in Unnau immer wieder „Opfer“ von Vandalismus dahinge-
hend, dass die Dacheindeckung in Form von Naturschiefer 
immer wieder aufs Neue von Unbekannten beschädigt bzw. 
zerstört wurde und so letztlich immer optisch ein wüstes Bild 
dargestellt hat. Um Abhilfe zu schaffen, wurde das Dach 
kürzlich mit Alu- Dachplatten eingedeckt, da diese in der 
Regel nicht so ohne Weiteres zu zerstören sind, keine grö-
ßere Wartung erforderlich ist und sich so optisch ein anstän-
diges Bild ergibt. Die Ortsgemeinde Unnau bedankt sich an 
dieser Stelle herzlich bei der Firma Benner aus Unnau-Korb 
für die hervorragende Arbeit und die großzügige Spende, so 
dass die Ortsgemeinde letztlich nur einen geringen Betrag 
für die Dacheindeckung bezahlen musste.

Iris Wagner, Ortsbürgermeisterin
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Mund-Nasen-Schutz wird ab der Eingangstür bis zum Sitz-
platz und während des Gottesdienstes getragen. Die Hände 
werden vor dem Eingang desinfiziert, Abstände müssen ein-
gehalten werden. In bestimmten Zeitabständen wird gelüftet.
Unsere Gottesdienste können Sie nun auch im Livestream 
miterleben: https://nisterau.feg.de/media/

■■ Ev. Kirchengemeinde Bad Marienberg
Pfarrer
• Pfarrer Oliver Salzmann für Bad Marienberg (Stadt) und 
Zinhain, Tel. (02661) 5381
• Pfarrer Peter Wagner für Eichenstruth, Fehl-Ritzhausen, 
Großseifen, Langenbach, Stockhausen-Illfurth, Tel. (02661) 
5552
• Pfarrer Maic Zimmermann für Höhn, Hahn und Dreisbach, 
Tel (02661) 9531207
• Pfarrer Karl Jacobi für Hof und Nisterau und die Senioren-
heime Bad Marienberg, Tel. (0160) 1111720
Gemeindebüro
Öffnungszeiten Di und Mi: 09.00-12.00 Uhr, Do: 15.00-18.00 
Uhr
Telefon (02661) 61506
Kontakte
E-Mail kirchengemeinde.bad-marienberg@ekhn.de
Homepage www.kirche-bad-marienberg.de
Newsletter www.gemeinde.top
YouTube YouTube: Kirchenvideo (www.youtube.com/c/kir-
chenvideo)
Gottesdienste
13. Juni, 10:00 Uhr Bad Marienberg, danach KV-Wahl
13. Juni, 10:00 Uhr Fehl-Ritzhausen, danach KV-Wahl
13. Juni, 10:00 Uhr Höhn, danach KV-Wahl
13. Juni, 10:00 Uhr Hof, danach KV-Wahl
Sicherheitshinweis
Das Tragen einer medizinischen Maske (OP-Masken oder 
virenfilternde Masken der Standards FFP2, KN95 oder N95 
oder eines vergleichbaren Standards) ist während des Got-
tesdienstes verpflichtend. Weitere Informationen zu unseren 
Sicherheitsvorkehrungen finden Sie auf unserer Homepage 
www.gemeinde.top
KV-Wahl am Sonntag, 13.06.2021
Am 13.06.2021 findet die Wahl des Kirchenvorstandes statt. 
Da wir eine echte Bezirkswahl durchführen, kann das Wahl-
recht nur in dem Pfarrbezirk ausgeübt werden, dem das 
Gemeindemitglied angehört.
Die Wahllokale sind in allen 4 Pfarrbezirken in der Kirche.
Geöffnet sind alle Wahllokale jeweils nach den Gottes-
diensten von 11:00 bis 18:00 Uhr.
Die Stimmenauszählung findet am Wahltag ab ca. 18:30 Uhr 
in der Mensa des ev. Gymnasiums statt.
Anmeldung zum Konfirmandenunterricht 2021/2022
Jugendliche, die nach den Sommerferien das 8. Schuljahr 
besuchen und 2022 konfirmiert werden möchten, wurden 
von uns angeschrieben, um sich anzumelden.
Sollten Sie keine Post von uns erhalten haben, aber zu der 
Zielgruppe gehören, bitten wir Sie, sich im Gemeindebüro zu 
melden, Tel. 02661-61506 oder per E-Mail kirchengemeinde.
bad-marienberg@ekhn.de
Es findet in diesem Jahr kein Informationsabend statt.

■■ Ev. Kirchengemeinde Kirburg
Pfarramt: Köln-Leipziger Str. 22, 57629 Kirburg,
Tel. 02661/5407, Fax: 02661-64259
E-Mail: kirchengemeinde.kirburg@ekhn.de
Öffnungszeiten Gemeindebüro: Mo u. Fr 9 Uhr bis 12 Uhr, Mi 
15 Uhr bis 18 Uhr

Sonntag, 13.06.2021, 10.00 Uhr Gottes-
dienst
Unsere Gottesdienste finden nach den aktu-
ellen Corona-Schutz-u. Hygienemaßnahmen 
statt (bei einem Inzidenzwert unter 200). 
Mundschutzpflicht besteht beim Betreten und 
Verlassen der Kirche und während des Got-

tenkinder (gruppenweise) die Herausforderung an. Mit viel 
Ehrgeiz, Durchhaltevermögen und vor allem jeder Menge 
Spaß wurden viele Runden um den Sportplatz gelaufen und 
diverse Wettrennen gemeistert. Durch lautstarke Anfeue-
rungsrufe der Erzieher*innen wuchs so manches Kind über 
sich hinaus und konnte so seinen Beitrag für die „gute 
Sache“ leisten.

Für diese tolle Leistung erhielt jedes Kind eine Urkunde, 
sowie eine „Überraschungs-Medaille“.
Besonders nennenswert ist außerdem die Spendenbereit-
schaft der vielen Sponsoren.

So ist allein im Kindergarten die stolze Summe von 1.500,- € 
gesammelt worden. Insgesamt und zusammen mit dem Bei-
trag der Grundschule und noch einiger anderer Sponsoren 
konnten 4.960,- € an die Unnauer Patenschaft e.V. überge-
ben werden.
Noch einmal vielen Dank an alle, für dieses tolle Ergebnis. 
Wir freuen uns auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.

Kirchliche Nachrichten

■■ Freie christliche Gemeinde Langenbach b. K.
In der Trift 10, 57520 Langenbach
Kontakt: Peter Platzen, 02661-6095; fcg.langenbach@
ktkmail.de

■■ Freie evangelische Gemeinde Nisterau
Wir sind umgezogen, jetzt: Bergweg 5, Nisterau
Kontaktadresse: Harald Börner, Tel.: 02662/5079592,
E-Mail: pastor@nisterau.feg.de
Weitere Informationen im Internet unter: 
http://nisterau.feg.de
Sonntag: 10.00 Uhr Gottesdienst
Wir wenden die jeweils aktuell vorgeschriebenen Corona-
Schutz- und Hygienemaßnahmen des Landes an. Deshalb 
ist für die Teilnahme an den Gottesdiensten eine Anmeldung 
erforderlich (telefonisch bei G. Krumm unter 02661/7317 
oder E-Mail an gerdkrumm@gmail.com).
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So., 20.06., 09:00 Amt in Norken (Pfr. Roth); Amt für + Mar-
liese Becker und ++ Eltern
Mi., 23.06., 09:00 Hauskommunion in Neunkhausen und 
Norken (Diakon Krämer)
Do., 24.06., 09:00 Hauskommunion in Mörlen (Diakon Krä-
mer)
Kirchort Nistertal
Fr., 11.06., 17:00 Die Kath. öffentliche Bücherei Nistertal ist 
bis 19.00 Uhr geöffnet Informationen und Kontakt: 
02661/9165235, Adresse: Kirchweg 5, Nistertal; buecherei-
nistertal@freenet.de, Homepage: www.buecherei-nistertal.
de
Sa., 12.06., 17:30 Läuten der Kapellenglocke in Nistertal (O. 
Henn)
So., 13.06., 10:30 Amt in Nistertal (Kaplan Engels)
Mi., 16.06. und Fr., 18.06. 17:00 Die Kath. öffentliche Büche-
rei Nistertal ist bis 19.00 Uhr geöffnet Informationen und 
Kontakt: 02661/9165235, Adresse: Kirchweg 5, Nistertal; 
buecherei-nistertal@freenet.de, Homepage: www.buecherei-
nistertal.de
Mi., 16.06. Treffen der Erstkommunionkatechetinnen Mari-
enstatt/Nistertal per ZOOM (GR Nolden)

■■ Kath. Pfarrei Sankt Franziskus im 
Hohen Westerwald, Rennerod

Kath. Pfarrei Sankt Franziskus im 
Hohen Westerwald, Rennerod
Zentrales Pfarrbüro Seck 
02664/993160, Mo, Di, Do, Fr 10:00 - 
12:00, Mo, Di, Mi, Do 15:00 - 17:00
Das Zentrale Pfarrbüro in Seck ist für 

den Publikumsverkehr geöffnet. Bitte beachten Sie, dass 
dies nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich ist. Wir 
bitten Sie beim Besuch zum gegenseitigen Schutz einen 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Die Kontaktstellen bleiben bis auf weiteres für den Publi-
kumsverkehr geschlossen. Selbstverständlich sind wir wie 
gewohnt telefonisch für Sie erreichbar.
Die Kontaktstellen sind im Augenblick nur telefonisch 
erreichbar:
Kontaktstelle Elsoff Tel.: 02664/999121, Mo 15:00 - 18:00
Kontaktstelle Hellenhahn-Schellenberg Tel.: 
02664/9931624, Di 9:00 - 12:00
Kontaktstelle Höhn Tel.: 02664/9931618, Do 8:30 - 11:30
Kontaktstelle Rennerod Tel. 02664/9931203, Mo 9:00 - 
12:00
Kontaktstelle Schönberg Tel.: 02664/9931621, Di 14:30 - 
17:30
Kontaktstelle Westernohe Tel.: 02664/335 Fr 9:00 - 11:00

tesdienstes und Desinfektionspflicht der Hände im Eingangs-
bereich.
Kirchenvorstandswahl am 13.06.2021 im Ev. Gemeindehaus 
Kirburg von 11 Uhr bis 18 Uhr.

■■ Ev. Kirchengemeinde Unnau
Pfarramt: Kirchweg 12, 
57648 Unnau
Tel. 02661/ 1631
Wir laden Sie herzlich ein zu unserem 
Gottesdienst am 13. Juni um 10.00 

Uhr in unserer Kirche sowie auf unserem Kirchplatz oder im 
Gemeindehaus. Auch an diesem Sonntag freuen wir uns auf 
zahlreiche Gottesdienstbesucher. Im Anschluss an den Got-
tesdienst können Sie dann direkt Ihre Stimmen für den 
neuen Kirchenvorstand abgeben.
Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und zeigen Sie, 
dass Sie ein Interesse daran haben, wer in den kommenden 
sechs Jahren die Gemeinde leiten soll. Sofern es bei den 
bisherigen Lockerungen bleibt, laden wir Sie herzlich ein, am 
Nachmittag bei einer Tasse Kaffee und am Abend bei kleinen 
Knabbereien und Getränken miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Um 18.00 Uhr wird das Wahllokal geschlossen und 
die Stimmen werden ausgezählt.
Es wäre schön, wenn viele Menschen dabei wären wenn das 
Wahlergebnis bekannt gegeben wird.
Selbstverständlich gibt es auch den Gottesdienst wieder auf 
unserem YouTube Kanal zu sehen.
Geben Sie dazu auf YouTube einfach „Kirchengemeinde 
Unnau“ ein oder folgenden Link:
https://www.youtube.com/channel/UCzYqUGFokYv-
suW-ITnD-7tQ?view_as=subscriber

■■ Kath. Pfarrei Maria Himmelfahrt Hachenburg
Bad Marienberg - Hachenburg - Hattert - Marienstatt - 
Merkelbach - Mörlen- Nistertal - Norken
Salzgasse 11, 57627 Hachenburg,
E-Mail: mariahimmelfahrt@hachenburg.bistumlimburg.de
Tel. 02662/943510 Zentrales Pfarrbüro Hachenburg (Büro 
geöffnet: montags bis freitags: 8 bis 12 Uhr und montags und 
mittwochs 14 bis 16 Uhr)
Tel. 02662/94351-25 Marienstatt (Büro geöffnet: donners-
tags: 14 bis 16 Uhr)
Tel. 02662/94351-27 Bad Marienberg (Büro geöffnet: frei-
tags: 9 bis 12 Uhr)
Tel. 02662/94351-28 Mörlen (Büro geöffnet: montags: 14 bis 
16 Uhr)
Tel. 02662/94351-26 Nistertal (Büro geöffnet: dienstags: 14 
bis 16 Uhr)
Gottesdienste in unserer Pfarrei
Wir freuen uns, mit Ihnen Gottesdienst feiern zu dürfen! Bitte 
denken Sie an die noch immer bestehenden Hygieneregeln 
und den damit zusammenhängenden Vorgaben (Anmeldung 
zu den Gottesdiensten bis freitags 12.00 Uhr; Tragen einer 
medizinischen Maske (OP-Maske, FFP2, KN95/N95 Mas-
ken) auch während des Gottesdienstes; frühzeitig vor 
dem Gottesdienst da sein.
Kirchort Bad Marienberg:
Fr., 11.06., 13:00 Lebensmittelausgabe der Westerwald-
kreistafel in der Weidenstraße 7, Bad Marienberg
Sa., 12.06., 17:30 Vorabendmesse in Bad Marienberg (Pfr. 
Roth)
So., 13.06., 09:30 Gottesdienst in polnischer Sprache in Bad 
Marienberg
Do., 17.06., 19:00 Heilige Messe in der Friedhofshalle Hahn 
(Pfr. Roth); Amt für + Horst Krämer
Fr., 18.06., 13:00 Lebensmittelausgabe der Westerwald-
kreistafel in der Weidenstraße 7; Bad Marienberg
Kirchorte Mörlen und Norken:
So., 13.06., 09:00 Amt in Mörlen (P. Guido); Amt für + Johann 
Greb und ++ Ang.; Gedächtnis für + Arndt Eisenmenger und 
++ Angehörige; Jahrgedächtnis für + Jutta Jung geb. Greb
Mi., 16.06., 19:00 Heilige Messe in Mörlen (Kaplan Engels)

Rother Straße 1, 57539 Roth
Telefon: 02682 964660

Ihr Partner für 
Mietgeräte in der Region!

K
G

Unsere Mitarbeiter freuen sich darauf, Sie 
fachgerecht und kompetent zu beraten!

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70kostenlose 

Miethotline 0800 092 99 70
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dienst ist für Familien mit Kindern im Alter bis ca. 6 Jahre 
geeignet. Wenn Sie Lust haben dabei zu sein, schreiben Sie 
eine E-Mail an B.Hamacher@sankt-franziskus-ww.de, oder 
wählen Sie sich einfach über den folgenden Zoom-Link in 
den Gottesdienst ein. (Zoom-Meeting beitreten: https://zoom.
us/j/94511295348?pwd=WjgyaFd0 bm5hblAxUWVqeVhBT-
VR6UT09
Meeting-ID: 945 1129 5348 Kenncode: 461167).
Wir freuen uns auf Euch/Sie!
Maic Zimmermann (ev. Pfarrer) und Bernhard Hamacher 
(kath. Gemeindereferent)
Kirchort Mariä Heimsuchung Höhn
Donnerstag, 10.06., 16:00 Die Bücherei ist geöffnet von 
16:00 bis 18:00
Sonntag, 13.06., 11:30 Die Bücherei ist geöffnet von 11:30 
bis 12:00
Dienstag, 15.06., 17:30 Sprechstunde von Herrn Hamacher
Donnerstag, 17.06., 16:00 Die Bücherei ist geöffnet von 
16:00 bis 18:00
Kirchort St. Josef Schönberg
„Ein Augenblick... „
Sich einen Augenblick zu treffen, den Tag gemeinsam aus-
klingen lassen, Impulse für den nächsten Tag oder die 
nächste Woche mitzunehmen, Gemeinschaft zu spüren...
das sind die Dinge, die man bei den Augenblicken mitneh-
men kann.
Seit über einem Jahr ist alles anders, als wir es gewohnt 
sind. Viele Treffen, wie z.B. unsere Frühschichten in der 
Advents- und Fastenzeit, mussten ausfallen.
Daher kam die Idee „Wir treffen uns draußen“ gerade richtig!
In vielen Orten unserer Pfarrgemeinde gibt es seitdem die 
„Augenblicke“, egal ob in der Advents- oder Fastenzeit. Oder 
wie jetzt, im Marienmonat Mai.
Wir treffen uns draußen, egal bei welchem Wetter, immer 
unter den gegebenen AHA Regeln, hören verschiedene 
Texte, beten gemeinsam, lauschen der passenden Musik... 
gehen den Weg durch diese Zeit gemeinsam.
Zeiten und Treffpunkte in den verschiedenen Orten sind im 
Pfarrbrief und auf der Homepage der Pfarrei veröffentlicht. 
Bestimmt ist für euch auch ein passender Ort dabei, kommt 
einfach auf einen „Augenblick“ vorbei!

■■ Jehovas Zeugen, Versammlung 
Bad Marienberg

Königreichssaal 56472 Fehl- Ritzhausen,
Am Kindergarten
Vor Ort finden vorerst keine Gottesdienste statt. Wir unter-
stützen die Maßnahmen zur Eindämmung der Folgen auf-
grund der Pandemie.
Wochenprogramm per ZOOM- und Telefonkonferenz
Freitag 11. Juni 2021, 19.00 Uhr Schätze aus Gottes Wort, 
Thema: „Jehovas Gesetze sind weise und gerecht“ (5. Mose 4:6)
Wenn wir uns an Gottes Gesetze halten, lassen wir Weisheit 
und Verstand erkennen. Wie können wir durch unser Verhal-
ten zeigen, wie weise Gottes Gesetze sind?
Im Bibelbuch Hesekiel geht es um das Thema der Wiederher-
stellung als roter Faden in Hesekiels Prophezeiungen. Was 
können wir bei einem Vergleich geschichtlicher Ereignisse mit 
biblischen Prophezeiungen für unsere Zeit erkennen?
Sonntag 13. Juni 2021, 10.00 Uhr Öffentlicher Vortrag 
(Gastredner aus Wetzlar), Thema: Wie man Gottes König-
reich an die erste Stelle setzt (Matthäus 6:9,10)
Eine Zusammenfassung vom Matthäus, Kap.5 hilft uns, eine 
große Achtung vor dem von Gott gegebenen Gestez zu 
haben. Jesus lehrte seine Jünger um das Königreich zu 
beten, 10.40 Uhr Wachtturm-Studium, Thema: Jesu Fußspu-
ren genau folgen (1.Petrus 2:21). Echte Christen folgen Jesu 
Fußspuren genau. Was für Spuren hat Jesus hinterlassen? 
Warum ist es so wichtig, Jesu Fußspuren zu folgen? Wie 
können wir das tun?
Alle Zusammenkünfte sind öffentlich. Interessierte Personen 
sind herzlich eingeladen und willkommen. Wer einen Gottes-
dienst digital besuchen möchte, kann einen Zugang über das

Bei seelsorgerischen Notfällen erreichen Sie uns unter:
0175 7069945
Gottesdienstordnung
Donnerstag, 10. Juni, 09.00 Höhn Eucharistiefeier, 19.00 
Rennerod Requiem für die bisher in der Coronazeit Verstor-
benen - Gottesdienst bleibt für Gemeindemitglieder geöffnet
Freitag, 11. Juni, 19.00 Irmtraut Rosenkranz, 19.00 Ailert-
chen Requiem für die bisher in der Coronazeit Verstorbenen 
- Gottesdienst bleibt für Gemeindemitglieder geöffnet, 19.00 
Seck Requiem für die bisher in der Coronazeit Verstorbenen 
- Gottesdienst bleibt für Gemeindemitglieder geöffnet / 
Jahramt für Franz Gandor
Samstag, 12. Juni, 14.00 Höhn Trauung des Brautpaares 
Dr. Hans Snoei - Beate Snoei, Dreisbach, 17.30 Elsoff 
Eucharistiefeier / Amt für Aloisius Daum / Amt für Gerhard 
Mohr / Amt für Bernhard Schilling, 17.30 Schönberg Eucha-
ristiefeier / 1. Jahramt Toni Heidrich und verst. Angehörige, 
17.30 Irmtraut Eucharistiefeier / Jahramt für Norbert Heyer 
und verst. Angehörige, 19.00 Seck Eucharistiefeier
Sonntag, 13. Juni, 09.00 Neustadt Eucharistiefeier / Amt für 
Norbert Gros und verst. Eltern, 09.30 Rennerod Kirchweih-
gottesdienst / 1. Jahramt für Hans Georg Hering / 1. Jahramt 
für Erwin Schmidt / Amt für Pablo Pelaéz, 10.30 Hellenhahn 
Eucharistiefeier / Amt für Hans Adolf Schmidt und verst. 
Angehörige / Amt für Marion Stinner, 10.30 Höhn Eucharis-
tiefeier / Amt für Kunibert, Dieter und Rosina Eisemenger
Dienstag, 15. Juni, 19.00 Neustadt Eucharistiefeier / Amt 
für Heinz und Gretel Hilbert und verst. Angehörige
Mittwoch, 16. Juni, 19.00 Oberrod Eucharistiefeier
Donnerstag, 17. Juni, 09.00 Höhn Eucharistiefeier, 19.00 
Rennerod Requiem für die bisher in der Coronazeit Verstor-
benen - Gottesdienst bleibt für Gemeindemitglieder geöffnet
Freitag, 18. Juni, 16.00 Höhn Krabbelgottesdienst per 
Zoom für alle Kinder bis 6 Jahre und ihre Eltern - Zugangs-
daten entnehmen Sie bitte dem Artikel unter Neues aus der 
Pfarrei, 19.00 Schönberg Requiem für die bisher in der 
Coronazeit Verstorbenen - Gottesdienst bleibt für Gemeinde-
mitglieder geöffnet, 19.00 Irmtraut Rosenkranz, 19.00 Seck 
Eucharistiefeier
Weitere aktuelle Informationen der Pfarrei können Sie 
unserer Homepage entnehmen: http://www.sankt-franziskus-
ww.de
Ihre Fragen, Wünsche und Anregungen, sowie Messbestel-
lungen nimmt jede Kontaktstelle und das Büro in Seck ent-
gegen. Beiträge und Veröffentlichungswünsche für Pfarrbrief, 
Wäller Wochenspiegel und Hoher Westerwald bitte an pfarr-
brief@sankt-franziskus-ww.de oder telef. an Tel. 02664 / 
993160
Redaktionsschluss für den nächsten Pfarrbrief ist der 
25.06.2021.
Pfarrei Sankt Franziskus - Neues aus der Pfarrgemeinde
Donnerstag, 10.06., 15:00 Kleingruppentreffen der Erstkom-
munionkinder aus Seck und Irmtraut in der Kirche in Seck
Donnerstag, 10.06., 17:00 Kleingruppentreffen der Erstkom-
munionkinder aus Rennerod in der Kirche in Rennerod
KjG- Sommerspaß
Leider kann auch in diesem Jahr die traditionelle KjG Som-
merfreizeit auf der Nordseeinsel Wangerooge nicht stattfin-
den. Stattdessen bieten wir in der Zeit vom 19.07.2021 bis 
31.07.2021 den KjG- Sommerspaß für 10-12jährige und 
13-15jährige mit Freizeitangeboten hier im Westerwald an. 
Wer an diesem Programm Interesse hat und teilnehmen 
möchte, melde sich bitte per Email bei: b.hamacher@sankt-
franziskus-ww.de bis 01.07.2021
Wir melden uns dann und werden das Programm mit vielen 
verschiedenen Angeboten vorstellen. Erst dann erfolgt eine 
verbindliche Anmeldung für alle oder einzelne Programm-
punkte. Geplant sind immer Tages bzw. Halbtagesveranstal-
tungen.
Krabbelgottesdienst für Familien per Zoom
Ganz herzlich laden wir alle Familien zum nächsten digitalen 
Krabbelgottesdienst ein. Er findet am Freitag, den 18.6.2021 
um 16.00 Uhr per Zoom statt. Der ökumenische Gottes-
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Eine Teilnahme am Gottesdienst ist nur mit FFP2- oder 
medizinischer Maske möglich.
Wenn Sie als wahlberechtigtes Mitglied unserer Kirchenge-
meinde noch keine Benachrichtigung für die Kirchenvor-
standswahl am 13.06.2021 erhalten haben, melden Sie sich 
bitte im Gemeindebüro, Telefon 02662-1022.
Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch! Briefwahl 
kann am Wahltag bis 12.00 Uhr beantragt werden, und 
bis 18.00 Uhr müssen die Wahlbriefe eingegangen sein.
Ein Wahllokal wird nicht eingerichtet.
Nach 18.00 Uhr werden die abgegebenen Stimmen in öffent-
licher Sitzung des Wahlvorstandes unter Einhaltung der gel-
tenden Hygienemaßnahmen ausgezählt und das vorläufige 
Wahlergebnis festgestellt. Ort ist das evangelische Gemein-
dehaus in Alpenrod.

■■ JesusStation Hof, evangelische Freikirche
Kontakt: info@JesusStation.de
Adresse: Schulstr. 7a, 56472 Hof (Eingang neben „Nah & 
Frisch“)

Wissenswertes

■■ Rheinland-Pfälzische Bewegungstage 
vom 18. - 20. Juni 2021

Nach der pandemiebedingten Absage des letzten Bewe-
gungstages am 14. November 2020 sollen in diesem Jahr 
die ersten landesweiten Bewegungstage an dem Wochen-
ende vom 18.-20. Juni stattfinden.

In ganz Rheinland-Pfalz werden, über-
wiegend im Freien oder online, kos-
tenfreie Bewegungsangebote durch 
Partner der Initiative angeboten, die 
Sie zum Bewegen animieren und 
nachhaltig zu Sport und Bewegung 
motivieren. Stöbern Sie in unserem 

bunten Angebot und lassen Sie sich von den vielen tollen 
Mitmachangeboten überraschen! Das ganze Team von 
„Land in Bewegung“ wünscht Ihnen viel Spaß beim Mitma-
chen und steht bei Rückfragen gerne zur Verfügung.

Unter dem nachfolgenden QR-Code finden 
Sie alle kostenfreien Bewegungsangebote in 
Ihrer Region. Einfach auf die jeweilige Karte 
klicken und Sie können das Programmheft 
der jeweiligen Region herunterladen und 
nach einem passenden Angebot stöbern.

Viel Spaß beim Mitmachen!

Kontaktformular auf der Website jw.org https:/www.jw.org/de/
jehovas-zeugen/wuenschen-sie-einen-besuch/ erfragen. Sie 
können auch privat kostenlos die Bibel kennenlernen.
Detaillierte Informationen zu Jehovas Zeugen finden Sie auf 
www.jw.org,
Was wünscht sich Gott von mir? Sich weniger Sorgen 
machen - wie?
Videos, Musik, Artikel und Nachrichten aus aller Welt finden 
Sie auf dieser Website.

■■ Evang. Gemeinde und CVJM Bad 
Marienberg-Langenbach

Marienberger Straße 6
Kontaktadresse: 
Markus Haas, 
Tel. 02661 / 2093972
Weitere Informationen 
zu unseren Gottes-
diensten

Internet: www.cvjm-eg-langenbach.de
Sonntag, 13.06.2021 Gottesdienst 10:30 Uhr
Donnerstags: Jungenjungschar 18.30 Uhr online, anmelden 
unter Tel. 2093972.
Die Präsenz-Veranstaltungen finden weiterhin mit den gel-
tenden Hygiene-Maßnahmen statt:
Händedesinfektion, Maske, Abstand, Anmeldung zum Got-
tesdienst: 02661/9818109.
Unsere Gottesdienste werden live übertragen und können 
kostenlos und ohne Anmeldung auf Youtube unter EG Lan-
genbach verfolgt werden.

■■ CVJM und Landeskirchliche Gemeinschaft 
Lautzenbrücken/Nisterberg

Aufgrund der aktuellen Situation finden in der Zeit vom 
13.06.2021 bis 19.06.2021 leider keine Veranstaltungen statt.
Weitere Informationen bei Tobias Schmidt (cvjm@cvjm-laut-
zenbruecken-nisterberg.de) oder Pred. Markus Haas (Tel. 
02661/2093972)
http://www.cvjm-lautzenbruecken-nisterberg.de

■■ Evangelische Kirchengemeinde 
Alpenrod/Nistertal-Büdingen

Am Kirchplatz 2 - 57642 Alpenrod - Tel.: 02662/1022
Sonntag, 20.06.2021, 10.00 Uhr, Gottes-
dienst (Pfarrer Schmidt)
Bitte melden Sie sich bis Freitag, 18.06.2021, 
17.00 Uhr, mit Adresse und Telefonnummer 
an. E-Mail: ev.kirche.alpenrod@gmx.de, Tele-
fon: 02662-1022


